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Abstract

The present article examines the importance of 

multilingualism for Roman law via various case 

studies: The utilisation of Coptic and Syriac in legal 
documentation, the impact of the Syro-Roman 

lawbook extending beyond the confines of the 

Roman Empire up to the era of Islamicate rule, 

and the transimperial collaboration in the produc-

tion of legal knowledge, as exemplified by the 

Mishna and canonical law, are of particular inter-

est. The Mishnaic corpus represents the first nor-

mative regime to be developed within the confines 

of the Roman Empire, yet one which gained 
validity beyond its geographical boundaries. 

Canon law was established by imperial Church 

councils, yet it was also accepted by churches out-

side the Roman Empire (for example, the Church 

of the East), which continued the process of estab-

lishing canon law without abandoning tradition. It 

is evident that the multilingual nature of Roman 

law facilitated the dissemination of legal knowl-
edge beyond the confines of Rome, thereby offer-

ing a unique Eurasian perspective on the history of 

law.

Keywords: multilinguality, late antiquity, 

transimperiality, Eurasian perspective
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Hartmut Leppin

Multilingualität und Recht in der Spätantike*

I. Vorbemerkung

Um das Jahr 40 n. Chr. zog ein Mann durch das 

Innere Kleinasiens, dessen Muttersprache vermut-

lich Aramäisch war, der lange Hebräisch als Bil-

dungssprache benutzt hatte, der indes auf Grie-

chisch Reden hielt und Briefe schrieb. Wir kennen 

ihn als den Apostel Paulus. Dieser hatte ein denk-

würdiges Erlebnis, als er gemeinsam mit seinem 

Begleiter Barnabas das Dorf Lystra in der südklein-
asiatischen Landschaft Lykaonien erreichte: Die 

Einwohner beobachteten, wie er einen Lahmen 

heilte, und zogen ihre Schlussfolgerungen: Die 

Götter haben die Gestalt von Menschen angenommen 

und sind zu uns herabgestiegen, sagten sie – auf 

Lykaonisch. Schnell waren die Götter identifiziert: 

Paulus, der das Wort führte, musste der Götterbote 

Hermes sein, der schweigsame Barnabas Zeus 
selbst. Die Tempelpriester brachten Ochsen und 

Kränze für ein Opfer. Da erst verstanden die Apos-

tel, die des Lykaonischen unkundig waren, was 

sich anbahnte. Sie protestierten vehement; die 

Stimmung schlug um, und die Apostel entgingen 

nur knapp einem Lynchmord.1

Diese Episode gibt einen Eindruck davon, wel-

che Sprachenvielfalt im Römischen Reich bestand, 

und vom Lateinischen war noch gar nicht die 
Rede. An vielen Orten des Reiches kann man mit 

Bi- oder auch Multilingualität rechnen.2 Diglossie, 

also das Nebeneinander einer Hochsprache und 

einer oft nicht verschriftlichten Volkssprache, dürf-

te den Alltag vieler Menschen bestimmt haben, der 

Wechsel zwischen den Sprachen je nach sozialer 

Situation eine wichtige Praxis gewesen sein. Wer 

das nicht beherrschte, setzte sich Gefahren aus wie 
die Apostel in Lystra. Die Multilingualität hatte 

Auswirkungen auf alle Lebensbereiche, natürlich 

auch auf das Recht.

II. Literarisierte Sprachen
im Römischen Reich

Bevor ich zum Kernthema komme, dem Recht, 

scheint es mir wichtig, einige Aspekte der Spra-

chenvielfalt im Römischen Reich in Erinnerung 

zu rufen: Die Sprachen im Imperium hatten eine 

unterschiedliche Reichweite. Viele besaßen allen-

falls regionale Bedeutung und sind oft nur durch 

wenige Zeugnisse bekannt, und dazu gehört auch 
das Lykaonische, eine der vielen Kleincorpusspra-

chen.

Für die Eliten des Reiches gab es nur zwei 

relevante Sprachen: Latein und Griechisch; diese 

bezeichne ich hier, unserer Konvention folgend, als 

klassische Sprachen. Ungewöhnlich im Vergleich 

zu anderen Imperien ist, dass im Römischen Reich 

die herrschenden latinophonen Eliten sich bemüh-
ten, neben ihrer Sprache noch eine weitere, das 

Griechische, möglichst bis zur Perfektion zu erler-

nen, während das bei den Gräkophonen umge-

kehrt deutlich seltener der Fall war. Die Römer 

waren lange auch ihrem Selbstverständnis nach 

den Griechen zivilisatorisch unterlegen; allerdings 

verwendeten sie Latein im Osten weiter gerne im 

militärischen Bereich und da, wo es um die Re-

präsentation von Herrschaft ging.3

Zur Unterscheidung zwischen klassischen und 

nicht-klassischen Sprachen kommt eine weitere: 

Manche Sprachen waren in dem Sinne grenzüber-

schreitend, dass native speakers in größerer Zahl 

sowohl innerhalb als auch außerhalb des Römi-

schen Reiches sich ihrer bedienten, während an-

dere Sprachen in der Spätantike weitgehend auf 

das Römische Reich und das Gebiet seines Macht-
anspruchs beschränkt waren. Zu den grenzüber-

schreitenden Sprachen gehörten das Hebräische 

und das Syrisch-Aramäische; darin unterschieden 

* Dieser Beitrag ist aus dem Eröff-
nungsvortrag zum Rechtshistoriker-
tag 2024 hervorgegangen, der unter 
dem Motto »Die Sprache der Quel-
len« stand. Er versucht den Ertrag 
sehr unterschiedlicher Forschungs-
felder zusammenzuführen. Daher 
können die Referenzen auf die 
Literatur nur exemplarisch sein.

1 Apg 14,8–20, Zitat: V. 11.
2 S. etwa Adams (ed.) (2002);

Mullen / James (eds.) (2012) 1–35; 
Mullen (2013) ist eine exemplarische 
Studie für eine bestimmte Region. 
Für die Zeit nach dem Ende des 
Imperiums Borrut / Ceballos /
Vacca (eds.) (2024).

3 Eck (2021).
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sie sich vom Griechischen und – bezogen auf den 

Osten – vom Lateinischen.

Ferner wurden die Sprachen des Reichs in 

einem unterschiedlichen Maße und zu verschiede-

nen Zeiten literarisiert. Als literarisiert bezeichne 
ich gemäß der Terminologie des Indologen Shel-

don Pollock Sprachen, in denen Texte verfasst 

wurden, die über pragmatische Verwendungen in 

Alltagsgeschäften hinausgehen, im Unterschied zu 

den lediglich literisierten Sprachen.4

Im Römischen Reich des Prinzipats existierten 

drei in einem größeren Umfang literarisierte Spra-

chen, das Hebräische, das Griechische und das 

Lateinische. Es ist höchst strittig, welche Stellung 
das Hebräische in der Alltagskommunikation hatte 

– hier war das Aramäische gewiss gebräuchlicher, 

aber es fehlt nicht völlig an Inschriften und Papyri 

in hebräischer Sprache. Gewöhnlich bevorzugten 

Rabbinen das Hebräische für gelehrte Texte, die 

meist einen hohen normativen Anspruch hatten. 

Anders als das Lateinische, Griechische oder Ara-

mäische wurde das Hebräische indes außerhalb der 
religiös-ethnischen Gruppe der Juden nicht ver-

wendet. Gleichwohl erlebte es in der Kaiserzeit 

und Spätantike einen Aufstieg als Sprache der 

Textproduktion, vermutlich gerade aufgrund der 

katastrophalen Geschichte von Juden im Prinzipat: 

Dreimal forderten Juden die Römer im 1. und im 

frühen 2. Jahrhundert militärisch heraus, dreimal 

brachten sie ihnen blutige Niederlagen bei, drei-

mal verloren sie am Ende und wurden hart be-
straft. Der niedergebrannte Tempel durfte nicht 

wiedererrichtet werden, Jerusalem war lange Zeit 

für Juden eine verbotene Stadt.

Mit dem schmachvollen Ende der Auseinander-

setzungen wurde das Hebräische zur ausschließ-

lichen Sprache der literarisch tätigen Juden. Im 

1. Jahrhundert n. Chr. hatten der Philosoph Philon 

von Alexandria und der Historiker Flavius Jose-
phus prononciert als Juden in griechischer Sprache 

geschrieben. Aus der Zeit nach dem letzten 

jüdisch-römischen Krieg in den 130er Jahren ken-

nen wir keinen Autor mehr, der sich als Jude 

identifizierte und auf Griechisch umfängliche 

literarische Texte schrieb, wiewohl vor allem Grab-

inschriften bezeugen, dass Juden sich weiterhin des 

Griechischen bedienten.

Die Ausbreitung des Christentums stärkte die 
Vielsprachigkeit im Römischen Reich. Denn diese 

Religion war von Beginn an auf Vielsprachigkeit 

angelegt und nutzte Übersetzungen. In den folgen-

den Jahrhunderten entband das Christentum in 

Wort und Schrift das linguistische Potential meh-

rerer Sprachen und verstärkte den Prozess ihrer 

Literarisierung. Allen voran sind hier das Syrische 

und das Koptische zu nennen.

Das Syrische ist der Dialekt des Aramäischen, 
der in Edessa standardisiert worden war, das 

heutige Urfa im Südosten der Türkei, damals Teil 

der historischen Landschaft Syrien.5 So haben sich 

Mosaiken gefunden, die griechische mythologi-

sche Gestalten mit syrischen Beschriftungen zei-

gen.

Das Koptische war eine Form des Altägypti-

schen, das anfänglich in Hieroglyphen geschrieben 
wurde. Im spätantiken Ägypten verwendete man 

hingegen eine Schrift, die auf dem griechischen 

Alphabet beruhte, das man um sechs Buchstaben 

ergänzte.

Diese fünf wichtigsten literarisierten Sprachen 

werden bei mir im Vordergrund stehen: das Latei-

nische, das Griechische, das Hebräische, das Kop-

tische und das Syrische, vor allem die letzten drei. 

In diesen fünf Sprachen sind umfängliche Texte 
entstanden, die mit Recht zu tun haben, sei es, dass 

sie normatives Wissen niederlegten, sei es, dass sie 

die rechtliche Praxis dokumentieren, an der ich 

mich, obzwar nicht Jurist, versuchen werde.

III. Fragestellungen

Meine Überlegungen behandeln die Frage, 

unter welchen Umständen man neben dem Latei-

nischen und Griechischen bei rechtlichen Angele-

genheiten weitere Sprachen nutzte, warum man 

4 Pollock (2006) 3–5. Auf S. 4 gibt er 
auf Deutsch »Verschriftlichung« als 
Wiedergabe von »literization« an; 
doch das ist eine ungenaue Überset-
zung.

5 Nicht berücksichtigen kann ich hier 
Rechtstexte in aramäischen Dialekten 
wie Palmyrenisch, Nabatäisch;
dazu etwa Taylor (2002); Cotton

et al. (eds.) (2009). Millar (2011) 103 
nimmt an, dass das Syrische mit der 
Eingliederung Osrhoenes in das 
Römische Reich für dieses Feld außer 
Gebrauch gekommen sei; anders
und teils explizit dagegen etwa 
Taylor (2002) 325 und Fournet
(2020) 33–39; Cotton et al. (eds.) 
(2009) 158.
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das tat und wer dies tat. Nur gelegentlich kann ich 

auf die für Juristen (und nicht nur Juristen) bren-

nende Frage eingehen, wie die Sprachlichkeit, die 

Übersetzung und die Rekontextualisierung viel-

leicht die Rechtstexte inhaltlich veränderte. Ich 
verwende den vielleicht diffus anmutenden Begriff

des Rechtstexts, um Texte zu bezeichnen, die den 

Eindruck erwecken, dass sie allgemeine Normen 

zur autoritativen Regelung von Streitigkeiten be-

reitstellten und die daher normatives Wissen zum 

Ausdruck bringen. Es geht mir dabei nicht um 

Römisches Recht, sondern um Recht aus dem 

Römischen Reich, das eine Welt des rechtlichen 

Pluralismus war, bei der das Römische Recht als 
Recht der römischen Bürger eine zentrale Rolle 

spielte, aber von immer mehr Einwohnern des 

Römischen Reiches genutzt wurde, indes neben 

anderen Normativitätsregimen.6 Nicht zwingend 

ist, dass sie tatsächlich und nachweisbar bei der 

Konfliktregelung angewandt wurden – ich achte 

vor allem auf den normsetzenden Anspruch der 

Texte.
Ich erörtere die Frage, wie die Translation von 

Recht Verbindungen schuf und als traditionsstif-

tend wahrgenommen wurde. Es geht mithin um 

Prozesse einer kulturellen Translation innerhalb 

des Römischen Reiches und außerhalb, da ich ja 

auch grenzüberschreitende Sprachen behandele. 

Heute neigen wir aus guten Gründen dazu, bei 

Übersetzungen zwischen verschiedenen Sprachen 

das Moment der Änderung, der Verschmelzung 
von Unterschiedlichem zu betonen, da wir für den 

allen Übersetzungen inhärenten Prozess der Selek-

tion und der neuen Sprachlichkeit sensibilisiert 

sind. Aus der Sicht der antiken Akteure hingegen 

ging es in der neuen Sprache um die Bewahrung 

einer Tradition, die als die eigene erfahren wurde. 

Insofern wurde, was hier geschah, als ein Prozess 

der Translation wahrgenommen. Er bringt dann 

aber die Gefahr mit sich, dass der aktive Teil der 

Empfänger aus dem Blick gerät.

Es handelt sich somit um Translationen im 

engeren Sinne, also Textübersetzungen, die dann 

zu Translationen im weiteren Sinne werden, ein 
Prozess, der oft mit dem Wort Transfer ausge-

drückt wird. Wer diese etymologisch verwandten 

Begriffe verwendet, muss indes bezeichnenderwei-

se regelmäßig betonen, dass man nicht meine, 

irgendein kultureller Gegenstand werde unverän-

dert übertragen. Vielmehr werden Texte von den 

Empfängern angeeignet und unterliegen damit 

unweigerlich einem Wandel.7 Ich möchte noch 

etwas weiter gehen und bei bestimmten Prozessen 
von einer Koproduktion von Rechtstexten spre-

chen, die sogar die Grenzen des Imperiums trans-

zendierte.8 Denn Rechtstexte, die im Römischen 

Reich entstanden waren, wurden auch in Gebieten 

angeeignet und weitergeführt, die nicht unter sei-

ner direkten Herrschaft standen, vor allem im Be-

reich des westlichen Asiens. Wenn ich also von 

Translation spreche, so ist das vor dem Hinter-
grund einer histoire croisée zu verstehen.9

Bei meinen Überlegungen unterscheide ich zu-

dem, wie erwähnt, das Recht aus dem Römischen 

Reich vom Römischen Recht, wobei das Recht aus 

dem Römischen Reich Normativitätsregimen ent-

springt, die nicht an die politische Ordnung des 

Römischen Reiches gebunden waren, wie etwa das 

jüdische Recht.10 Verdeutlichen will ich damit 

zusammenhängende Translationsphänomene an-
hand von Beispielen aus dem spätantiken Osten 

des Oströmischen Reiches. Im Westen verlief die 

Geschichte der Sprache des Rechts anders, da sich 

hier zunächst das Lateinische in den sogenannten 

leges barbarorum der postromanischen Königreiche 

durchsetzte, bis im Mittelalter ein Prozess der Ver-

nakularisierung begann. Die Rechtsbücher der 

postromanischen Königreiche enthalten zwar ge-

6 Ando (2011), der die Mischnah nicht 
anspricht. Einen Eindruck vom 
Rechtspluralismus vermitteln die 
Papyri Babatha mit Cotton et al. 
(eds.) (2009); zu der multi-legal 
community: Czajkowski (2017). 
Zoulis (2023) betont die kreative 
Verbindung veschiedener Rechts-
traditionen im syrischen Bereich;
vgl. Wolfe (2023).

7 Eine gute Übersicht zum Konzept
des Transfers bei: Middell (2016). 

Zum Konzept derTranslation s. Duve
(2022).

8 Zum Begriff der Koproduktion
(an ungainly word) in einem noch 
weiteren Sinne s. Heyden /
Nirenberg (2025).

9 Werner / Zimmermann (2006),
womit sie sich auch von einem
einseitigen Verständnis von Transfer 
absetzen (31 f., Anm. 5).

10 Zu Normativitätsregimen s. Duve
(2021).
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legentlich germanische Ausdrücke,11 sind aber in 

lateinischer Sprache verfasst, selbst wenn sie gen-

tiles Recht festhalten.12 Im Byzantinischen Reich, 

aus syrischer Perspektive ebenfalls ein Teil des 

Westens, dominiert unfraglich das Griechische 
im Felde des Rechts. Ein Vergleich zwischen den 

Bereichen der verschiedenen Sprachen wäre gewiss 

fruchtbar, ist jedoch im Rahmen dieses Beitrags 

nicht zu leisten.

Es wird vielmehr dementsprechend vor allem 

um syrische und koptische sowie um hebräische 

Texte gehen und um Übersetzungen in diese Spra-

chen – das sollte nicht zu der Fehlannahme führen, 

dass die Übersetzungsbewegung ausschließlich in 
eine Richtung gegangen wäre.13 Die genannten 

Sprachen gelten bisweilen als randständig oder 

werden exotisiert, da sie nicht einem eurozentri-

schen lateineuropäischen Konzept von Rechtsge-

schichte (oder überhaupt von Geschichte) entspre-

chen. Wenn aber eine stärker globalisierte Perspek-

tive in den Altertumswissenschaften angestrebt 

wird, ist eine Beschäftigung mit ihnen unausweich-
lich. Aus eurasischer Perspektive ist das Syrische 

weitaus bedeutender als das Lateinische und Grie-

chische, deren Einflussbereich in der Spätantike im 

Wesentlichen die Peripherie Eurasiens umfasste. 

Das Syrische hingegen entwickelte sich zu einer 

der wichtigsten linguae francae im System der 

Seidenstraßen.14 In Xi’an am Ende einer Seiden-

straße errichtete ein chinesischer Kaiser im 8. Jahr-

hundert eine Stele, die in syrischer und chinesi-
scher Sprache beschrieben war, um der Kontakte 

mit syrophonen Christen zu gedenken. Unter 

Christen des spätantiken Indiens, zumal an der 

südwestlichen Küste, war das Syrische die Liturgie-

sprache. Zudem wurden zahlreiche griechische 

Texte ins Syrische übersetzt, allen voran Werke 

des Aristoteles. Für die arabische Rezeption antiker 

Philosophie, die man heute gerne rühmt, waren 
Syrer entscheidende Mittler. Sie waren somit von 

wesentlicher Bedeutung für die Verflechtungen 

innerhalb des Raums, den die abrahamitischen 

Religionen prägten.

Die folgenden vier, viel zu knappen Fallstudien 

betreffen: die Verwendung des Koptischen in Ur-
kunden; das sogenannte Syrisch-Römische Rechts-

buch; die Entstehung und Nutzung der hebrä-

ischen Mischnah und schließlich kirchliches 

Recht. Dabei stellen die Kapitel jeweils eine Funk-

tion der Verwendung einer bestimmten Sprache 

ins Zentrum und geben damit lediglich einen 

Ausschnitt aus dem Gesamtbild. Ich versuche, sehr 

unterschiedliche Facetten zu beleuchten und poin-

tierte Thesen zu Kontexten und Funktionen von 
Mehrsprachigkeit für die Geschichte von Recht aus 

dem Römischen Reich zu entwickeln, wage mich 

aber zum Teil auf Gebiete vor, die mir ferner 

liegen.

IV. Fallstudien

1. Multilingualität und Regionalität:

koptische Urkunden

Wie kam man im Römischen Reich an sein 

Recht, wenn man nicht des Lateinischen mächtig 

war? Gewöhnlich verwendeten Römer das Latei-

nische als Sprache des Rechts, doch konnten in der 

Praxis regional unterschiedliche Sprachen benutzt 

werden.15 In der Kommunikation mit griechi-
schen Städten etwa scheute sich nicht einmal der 

republikanische Senat, seine Beschlüsse in griechi-

scher Sprache zu verfassen oder zumindest zu 

publizieren.16 Dies kam den Interessen der Grie-

chen entgegen, zeugte von Respekt vor den Unter-

legenen und demonstrierte, dass die Römer in 

kultureller Hinsicht satisfaktionsfähig waren. Ge-

legentlich tauchen in den Rechtstexten griechische 
Elemente auf;17 es sind auch Schriften römischer 

11 Dazu die Datenbank: https://legit.
germ-ling.uni-bamberg.de/pages/21.

12 Eine Übersicht bei Wormland
(2003). Eine Ausnahme bildeten 
einige angelsächsische Gesetze in 
englischer Sprache seit Aethelberht 
von Kent (ca. 580–616/618); s. ebd. 
33 f.

13 Die auf Pachomius zurückgeführten 
ersten Regeln für koinobitische 
Mönche etwa sind ursprünglich auf 
Koptisch niedergeschrieben und 

dann ins Griechische und Lateinische 
übersetzt worden; zu der verwickel-
ten Überlieferung Baumeister
(1989); Joest (2016) 6. Aber solche 
Fälle sind selten.

14 Ein gerafftes Panorama bietet Gzella
(2023). Zum Verhältnis zwischen 
griechischer und syrischer Sprache
s. etwa Brock (2000); ders. (2004); 
Butts (2016); Bagnall (2011); darin 
106–114 zu Texten, die von griechi-
schem Recht beeinflusst zu sein 

scheinen und die in einem mittel-
persischen Dialekt, Baktrisch, 
geschrieben wurden.

15 S. etwa Wacke (1993); Babusiaux
(2018), insbes. 139–142. Die Rechts-
praxis ging offenbar entsprechenden 
Regelungen voraus, s. Fournet
(2020) 26–28.

16 S. Rochette (2011) 558 f. zu Rechts-
texten.

17 S. etwa CTh 8,15,1.
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Juristen in griechischer Sprache bezeugt.18 In der 

Spätantike verwendeten die Kaiser für den Osten 

zunehmend Griechisch in der Gesetzgebung. Der 

weitaus größte Teil des Codex Iustinianus des 

6. Jahrhunderts ist noch auf Latein verfasst, die 
Novellen Justinians und die der späteren Kaiser 

hingegen überwiegend auf Griechisch.19 Als Ge-

richtssprache war der Gebrauch des Griechischen 

im Osten verbreitet.

Als Geschäftssprache konnten im Bereich des 

ius gentium auch viele andere Sprachen dienen. 

Zunächst ging man jedoch davon aus, dass jeder 

Bürger und jede Bürgerin sich des Lateinischen zu 

bedienen wusste, was spätestens nach dem Erlass 
der Constitutio Antoniniana, die 212/3 fast allen 

freien Bewohnerinnen und Bewohnern des Römi-

schen Reiches das Bürgerrecht gewährte, unrealis-

tisch war.20 Fideikommisse könnten in jedweder 

Sprache aufgesetzt werden,21 sagt Ulpian, was bei 

Testamenten in der Spätantike ebenfalls erlaubt 

wurde.22 Die Beteiligten eines Rechtsgeschäfts 

konnten sogar unterschiedliche Sprachen verwen-
den. Entscheidend war, dass alle verstanden, wo-

rum es ging.23 Neben dem Griechischen werden 

wenige andere Sprachen erwähnt; laut Ulpian 

konnte man etwa Stipulationsgeschäfte auf Pu-

nisch oder Syrisch vornehmen.24

Die Präsenz einer nicht-klassischen Sprache im 

Rechtsleben des Alltags lässt sich besonders gut für 

Ägypten erkennen. Dank der günstigen klimati-

schen Verhältnisse sind von dort zahlreiche Papyri 
erhalten, die vielseitige Einblicke in den Alltag 

erlauben, so auch in Rechtsgeschäfte, denn Papyri 

waren ein praktischer und billiger Beschreibstoff. 

Gewiss war das Griechische die dominierende 

Sprache der Region, doch lateinische, hebräische 

oder aramäische Papyri kommen ebenfalls vor, vor 

allem aber koptische Texte. Wie erwähnt, wurde 
die Literarisierung des Koptischen durch die Chris-

tianisierung stark gefördert. Seit dem ausgehenden 

6. Jahrhundert entstanden auch immer mehr kop-

tische Urkunden: Das Koptische erlebte einen Auf-

stieg.25 Etwa 1.700 Beispiele sind erhalten.

Warum einzelne Personen sich für das Kopti-

sche entschieden, ist schwer zu sagen. Die frühere 

Auffassung, es habe geschlossene gräkophone und 

koptophone Milieus gegeben, lässt sich nicht mehr 
aufrechterhalten. Typisch scheint in vielen gerade 

ländlichen Regionen Bilingualität gewesen zu sein, 

so dass im Alltag offenbar ein pragmatisches code 

switching zwischen Griechisch und Koptisch statt-

finden konnte.26 Mit der Möglichkeit, Urkunden 

in koptischer Sprache aufzusetzen, erhielten dieje-

nigen, die das Koptische vorzogen, jedenfalls eine 

Chance zur Partizipation am römischen Rechts-
system. Diese Chance nutzte man offenbar gerne 

im Süden Ägyptens.27 Tendenziell waren es eher 

weniger privilegierte Kreise, die sich des Kopti-

schen bedienten, aber auch hier sollte man nicht 

vorschnell verallgemeinern – der gebildete Dichter 

und Funktionär Dioskoros von Aphrodito nahm 

nicht Anstand daran, das Koptische zu verwen-

den.28 Die koptischen Urkunden sind überwie-

gend zivilrechtlicher oder steuerrechtlicher Natur. 
Ihre Formulierungen basierten auf griechischen 

Urkunden, nicht auf demotisch-ägyptischen.29

18 Wacke (1993) 17 f.
19 Zur Reflexion der Bedeutung der 

Rechtssprache s. Nov. 7 cap. 1 (535); 
Nov. 66 cap. 1,2 (538); Inst. 3,7,3 init 
(mit CIust 6,4,4 [531]), wo überall 
betont wird, dass das Griechische 
gebräuchlicher sei.

20 Tuori (2025) zeigt, wie schon vor der 
Constitutio Antoniniana Provinziale 
versuchten, das Römische Recht zu 
nutzen; s. ferner Ando (2011).

21 Dig. 32,11pr.
22 Zum Unterschied noch Gaius 2,281; 

zum Komplex Wacke (1993) 41–51. 
Der Grund war wohl die Notwen-
digkeit, verba sollemnia zu gebrau-
chen. Nov. Theod. 16,8 setzt voraus, 
dass das Griechische verwendet wur-
de.

23 Dig. 45,1,1,6; Inst. 3,15,1. Ägyptische 
Papyri bezeugen auch zweisprachige 

Verhandlungen, mit teils latein-
ischen, teils griechischen Elementen. 
S. Haensch (2016); zu Beispielen
von Latein, Koptisch und auch Grie-
chisch in Ägypten s. Scappaticcio /
Pezzella (eds.) (2022).

24 Dig 45.1.1.6: Eadem an alia lingua 
respondeatur, nihil interest. proinde si 
quis Latine interrogaverit, respondeatur 
ei Graece, dummodo congruenter res-
pondeatur, obligatio constituta est: idem 
per contrarium. sed utrum hoc usque ad 
Graecum sermonem tantum protrahi-
mus an vero et ad alium, Poenum forte 
vel Assyrium vel cuius alterius linguae, 
dubitari potest. et scriptura Sabini, sed et 
verum patitur, ut omnis sermo contineat 
verborum obligationem, ita tamen, ut 
uterque alterius linguam intellegat sive 
per se sive per verum interpretem. Die 
Passage zeigt allerdings auch, dass 

dieser Gedanke nicht selbstverständ-
lich war. Mit Assyrius ist vermutlich 
eine syrophone Person gemeint.

25 Grundlegend Fournet (2020); ferner 
Richter (2009); Bagnall (2011) 
75–94.

26 Zum Begriff des code switching, der 
sich auf den Sprachwechsel innerhalb 
eines Textes oder einer Äußerung
bezieht, s. Mullen / James (2012) 18; 
er ist zu unterscheiden vom sozialen 
code switching.

27 Fournet (2020) 89–94.
28 Papaconstantinou (2008).
29 Richter (2010) mit umfangreichen 

Literaturhinweisen; 48 f. zu Beson-
derheiten des Rechts der koptischen 
Urkunden; ders. (2013). Zur 
Entwicklung in arabischer Zeit
van derVliet (2013), der auch 
konzeptionelle Fragen anspricht.
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Eine wichtige Rolle könnte es gespielt haben, dass 

es mit dem defensor civitatis eine lokale Instanz gab, 

an die man sich wenden konnte und bei der man es 

vielleicht eher wagte, die eigene Muttersprache zu 

verwenden.30

Die zentrale, kaiserliche Gesetzgebung drang 

noch in der Spätantike bis in die Provinz vor.31

Auch die Inhalte koptischer Urkunden entspre-

chen daher denen der griechischen. Es entstanden 

kein eigenes koptisches Rechtssystem und keine 

eigenen Rechtsbücher. Zwar wird in der For-

schung über einzelne regionale Besonderheiten 

diskutiert,32 doch erscheint es insgesamt sinnvol-

ler, vom Recht der koptischen Urkunden zu spre-
chen als von koptischem Recht.33 Bemerkenswert 

ist, dass die Verwendung koptischer Urkunden in 

griechischer Tradition noch unter der arabischen 

Herrschaft weiterlebte, die seit 639 das Land erfass-

te; erst seit dem späten 8. Jahrhundert verlor diese 

Praxis an Bedeutung. Gleichwohl: Koptische pri-

vatrechtliche Urkunden, die zum Teil nach Kaiser 

Diokletian datierten,34 sind länger bezeugt als 
griechische.35

Nur kurz hinweisen kann ich darauf, dass Per-

sonen, die der hegemonialen Rechtskultur gegen-

über Vorbehalte hatten, in Ägypten und auch 

anderswo noch ein anderer Weg offenstand, zu 

ihrem Recht zu kommen, und zwar außerhalb der 

staatlichen Ordnung: Man konnte sich an Schieds-

richter wenden, die keine staatliche Funktion aus-

übten, aber eine lokale Autorität besaßen.36 Be-
zeugt ist dies insbesondere für sogenannte Heilige 

Männer.37 Der Historiker Peter Brown hat die 

Bedeutung dieser Gruppe herausgearbeitet.38 Es 

handelt sich um auf den ersten Blick sozial margi-

nalisierte Personen, denen die Amtsautorität von 

Beamten fehlte, die aber aufgrund ihrer extremen 

asketischen Leistungen, indem sie etwa als Styliten 

ihr Leben auf Säulen verbrachten, eine außeror-
dentliche charismatische Autorität genossen. Ihr 

Ansehen war so hoch, dass man zumindest imagi-

nierte, sie könnten selbst hohe Beamte in ihre 

Schranken weisen. Die Gläubigen suchten sie mit 

den verschiedensten Anliegen auf: Sie wünschten 

vor allem Heilung von Krankheiten, Hilfe bei 

Missernten, aber bei Konflikten konnten sie eben 

auch als Schiedsrichter angerufen werden.
Diese Form der Rechtsprechung war gewiss 

nicht auf koptisch- oder syrischsprachige Gruppen 

begrenzt; der sprachliche Aspekt wird in den Quel-

len indes nur selten betont. Aber typischerweise 

bewegten die Heiligen Männer sich in Milieus, die 

sich jener Sprachen bedienten; verschiedentlich 

heißt es, dass sie selbst des Griechischen gar nicht 

mächtig waren. Die Berichte über solche Schieds-

gerichte entstammen überwiegend Heiligenviten, 
denen man gewiss nicht in jedem Einzelfall trauen 

kann, die aber ein Bild von erwarteten Verhaltens-

weisen vermitteln und damit auch ein Bild von 

Strukturen. In vielen Fällen dürfte für diejenigen, 

die potenziell durch mangelnde Sprachkenntnisse 

vom römischen Rechtssystem exkludiert waren, 

der Kontakt mit Schiedsrichtern der leichteste 

Weg gewesen sein, ihr Recht zu finden, ohne in 
Abhängigkeit von Beamten zu geraten, die weithin 

als korrupt galten, oder auch von Personen, die 

überhaupt in der Lage waren, Rechtstexte abzu-

fassen. Hier bildete sich ein Normativitätsregime, 

das sich gegenüber der politischen Ordnung ver-

selbstständigte, das aber geduldet wurde, solange 

es nicht zu Unruhen führte. Die Verfahren erfolg-

ten mündlich, so dass sie für meine Überlegungen 

nur eine Randbedeutung haben. Sie gehören aber 
zum Gesamtbild der vielfältigen Normativitätsre-

gime im Römischen Reich dazu.

2. Multilingualität und Traditionsstiftung:

das Syrisch-Römische Rechtsbuch

Die Altertumswissenschaften hängen vom Zu-

fall der Überlieferung ab. So sind aus dem Römi-
schen Reich in syrischer Sprache nur drei syrische 

Urkunden auf Pergament erhalten, und zwar aus 

dem 256/7 zerstörten Dura Europos. An den 

30 Fournet (2020) 107.
31 Bagnall (2021) 256.
32 Zur Debatte Steinwenter (1955), 

allerdings erwähnt er einen stärker 
enchorischen Einschlag in den kop-
tischen Urkunden (57 f.); seiner Posi-
tion schließt sich Richter (2013) an.

33 Gegen Schiller (1931); in deutscher 
Version ders. (1932).

34 Papaconstantinou (2009) 454 f.,
die in ihrem Beitrag auf eine Reihe 
weiterer Faktoren verweist, die für 
eine starke lokale Identität sprechen, 
die sich mit dem Gebrauch des 
Koptischen verband.

35 Zu den Gründen des Niedergangs 
(im Unterschied zum Syrischen) 
Papaconstantinou (2012).

36 Einen Grenzfall bilden Zenturionen, 
die zwar in römischen Diensten wa-
ren, aber auch allgemein bei Rechts-
streitigkeiten angerufen werden 
konnten, s. etwa Palme (2006).

37 Richter (2009) 49; Doerfler (2019).
38 Brown (1971); ders. (1998). Er be-

zieht sich hauptsächlich auf syrische 
Beispiele.
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Rechtsgeschäften beteiligten sich auch römische 

Bürger.39 Hinzu kommen zwei Urkunden in ande-

ren aramäischen Dialekten sowie bilinguale Privat-

urkunden aus dem Raum. Darin finden sich For-

meln aus zeitgenössischen griechischen Urkunden 
und Datierungen nach römischer Weise; die Geld-

geschäfte erfolgten in Denaren. Diese Dokumente 

waren mithin Teil der römischen Rechtskultur.40

Trotz der geringen Zahl von Urkunden ist es 

durchaus wahrscheinlich, dass das Syrische eine 

ähnlich große Rolle als Urkundensprache spielte 

wie das Koptische, aber das lässt sich nicht be-

legen.41 Einflüsse Römischen Rechts auf syrische 

Christen im Reich sind ohnehin nicht nur zu 
erwarten, sondern sogar nachweisbar.42

Erhalten haben sich im Syrischen zwei Samm-

lungen von Normen Römischen Rechts, die Sen-

tentiae Syriacae und, ungleich berühmter, das so-

genannte Syrisch-Römische Rechtsbuch, das von 

den beiden großen Kennern syrischsprachiger 

Rechtstexte, Hubert Kaufhold und Walter Selb, 

in mustergültiger Weise herausgegeben worden 
ist. Ursprünglich wurde es irgendwann nach dem 

Tod Kaiser Leos I. 474 von einer unbekannten, 

juristisch gebildeten Person auf Griechisch zusam-

mengestellt, doch diese Fassung ist nicht erhalten. 

Spätestens im 8. Jahrhundert erfolgte eine Über-

setzung des Rechtsbuchs ins Syrische, die von den 

verschiedenen Gruppen syrophoner Christen ge-

nutzt wurde.

Die syrische Fassung des Rechtsbuchs diente als 
Grundlage für weitere Übersetzungen. Im 9. Jahr-

hundert wurde es ins Arabische übertragen, im 

12. Jahrhundert ins Armenische, im 18. Jahrhun-

dert vom Armenischen ins Georgische.43 Auch 

dieses Rechtsbuch war ein living text, von dem 

zahlreiche Varianten erhalten sind, einschließlich 

einer späten syrischen Fassung, die von einem 

Systematisierungswillen zeugt.

Ausdrücklich nennt das Rechtsbuch die behan-

delten Regelungen weltlich (ʿālmānāye). Der Inhalt 

betrifft Zivilrecht, vornehmlich Ehe- und Erbrecht, 

ebenso Fragen der Sklaverei, zudem Privilegien der 

Kleriker, die Sonntagsheiligung und auch von der 
kaiserlichen Verdammung der Häretiker ist die 

Rede. Die Formulierungen sind nicht so genau, 

wie man es von einem Normtext erwarten wür-

de.44 Zum größten Teil handelt es sich offenbar 

um Paraphrasen und Erläuterungen von Rechts-

texten, die ihrerseits nicht wiedergegeben wer-

den.45 Während man hier früher den Einfluss 

nicht-römischer Rechtstraditionen sehen zu kön-

nen meinte, haben die Herausgeber die plausible 
Vermutung geäußert, es handele sich um ein 

Produkt aus dem Kontext des Rechtsunterrichts 

in Berytos oder Antiochia, nicht aber um eine 

Kodifikation oder einen Rechtsspiegel. Wie hoch 

die juristische Qualität des Produkts war, ist strit-

tig, und darüber maße ich mir kein Urteil an.46

Die Einleitung, die nur der syrischen Fassung 

angehört,47 betont, dass der Text aus einer römi-
schen Sprache – gemeint ist vermutlich nicht das 

Lateinische, sondern das Griechische – ins Syrische 

übersetzt worden sei und kaiserliche Gesetze bein-

halte, wobei der Text drei Kaiser hervorhebt, näm-

lich Konstantin den Großen, einen Theodosius 

und Leo. Die Einleitung umreißt zudem eine Ge-

schichte der Gesetze seit Adam. Das Erbrecht habe 

von Anfang an bei allen Völkern gegolten und sei 

durch Jesus bestätigt worden. Dieser habe der 
Kirche schöne Gesetze gegeben, die diese an die 

christlichen Kaiser der Römer weitergeschenkt 

habe. Darüber seien sie in die ganze Welt gelangt, 

die ohnehin von den Gesetzen des Moses geprägt 

sei. Doch Christus sei letztlich die einzige Quelle 

des Rechts.48 Hier wird das Römische Recht in 

einen heilsgeschichtlichen und universalen Zu-

sammenhang eingeordnet. Es geht um römische 

39 Edition der syrischen Texte 
Drijvers / Healey (1999).

40 Übersicht bei Fournet (2020) 29–32; 
vgl. etwa Gross (2008); Wolfe
(2023); Cussini (2010) 345–355 be-
tont die Kontinuität der aramäischen 
Rechtssprache; Zoulis (2023).

41 Die historische Entwicklung auch
in der poströmischen Zeit zeichnet 
nach Debié (2023). Der Band ist 
grundlegend für syrisches Recht.

42 Monnickendam (2012).

43 Kaufhold / Hartmann /
Pennington (2012); Gabor (2018).

44 Kaufhold / Selb (2002) I 37; zum 
Rechtsbuch auch Debié (2023) 
23–26.

45 Kaufhold / Selb (2002) III 38 f.:
In den Sententiae fehlen die Inter-
pretationes.

46 Liebs / Nagel (2004) 568–570 haben 
eine weniger hohe Meinung von der 
juristischen Qualität desVerfassers als 
die Herausgeber.

47 Kaufhold / Selb (2002) I 96; vgl. 
auch den Hinweis zur Übersetzung 
Kaufhold / Selb (2002) bei Liebs /
Nagel (2004) 573; zu der Passage 
Debié (2023) 6–8; Paz (2019).

48 R III pr. (p. II 196 K–S) macht aller-
dings Ambrosius – gemeint ist offen-
bar der Mailänder Bischof – zum 
Verfasser der Gesetze im Auftrag 
Kaiser Valentinians.
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Herrscher, aber nicht um den aktuellen politischen 

Zustand. Offenbar wurde der Text unter islami-

scher Herrschaft nicht als Bekenntnis zu Byzanz 

gelesen.

Sicher ist, wie erwähnt, für die Datierung der 
syrischen Übersetzung erst der terminus ante quem

des 8. Jahrhunderts, auf das die älteste Handschrift 

datiert wird. Allerdings sprechen linguistische 

Gründe dafür, dass die Übersetzung im späten 

6. oder frühen 7. Jahrhundert entstand, mithin 

noch unter römischer Herrschaft.49 Dies war eine 

Zeit, in der viele griechische Texte ins Syrische 

übertragen wurden, vielleicht um angesichts der 

arabischen Eroberung die Tradition zu bewahren. 
Das Rechtsbuch war offenbar schon in der 

Zeit der Entstehung des babylonischen Talmuds, 

also im 6. Jahrhundert, im Sasanidenreich be-

kannt.50

Leider fehlt jeder explizite Hinweis auf die 

Gründe für die Übersetzung.51 Offenbar verlor 

das Werk seinen Bezug zum Schulzusammenhang 

und verselbstständigte sich zu einem Rechtsbuch. 
Dieses wurde von orientalischen Christen in die 

Synodika, also in die Sammlungen kanonistischen 

Rechts, aufgenommen. Wie weit und zu welchen 

Zeiten es praktisch angewandt wurde, steht da-

hin.52 Die Bedeutung, die syrophone Christen ihm 

zusprachen, lassen schon die vielen Weiterüber-

setzungen erkennen. Zumindest muss es ein Bei-

trag zur Traditionsstiftung und zur Markierung 

von Identität gewesen sein,53 indem sich die syro-
phonen Christen in eine zugleich christliche und 

römische Tradition einschrieben. Unter diesem 

Aspekt wäre es vielleicht der Lex Salica vergleich-

bar, deren symbolische Bedeutung jüngst heraus-

gestellt worden ist.54

Sein potenzieller Nutzen war deutlich: Es konn-

te Bereiche regeln, in denen die von Bischöfen 

geleiteten christlichen Gemeinschaften unter 

nicht-christlicher Herrschaft eine beachtliche Au-

tonomie besaßen. Die Bischöfe konnten noch auf 

weitere Rechtsquellen zurückgreifen, wobei die 

Rechtsbestimmungen an ihre sasanidische55 oder 
islamische56 Umgebung angepasst und durch neue 

Konzilsbeschlüsse ergänzt wurden, was ihre prak-

tische Relevanz belegt – bis hin zum Gebrauch des 

Arabischen. Hier zeigt sich die Koproduktion von 

Recht sehr deutlich. Zum Teil gewannen christ-

liche Rechtsautoritäten unter islamischer Herr-

schaft sogar neue Handlungsspielräume, weil die 

fest etablierten Rechtsstrukturen der römischen 

und sasanidischen Reiche verschwanden; anderer-
seits sahen sie sich der Gefahr eines forum shopping

zugunsten der muslimischen Gerichtshöfe ausge-

setzt.57 Den Bischöfen fehlten ja die staatlichen 

Erzwingungsmöglichkeiten: Der entscheidende 

Machtfaktor war vermutlich die kirchliche Bußdis-

ziplin, die in ihren Händen lag, also letztlich eine 

Form der sozialen Kontrolle innerhalb dieser Ge-

meinschaften der Praxis.58

Gleichwohl: Ohne Übersetzung des Rechtsbu-

ches und von Kanones aus dem Griechischen ins 

Syrische wäre das Weiterleben römischer Rechts-

traditionen in einer außerimperialen Umgebung 

nicht möglich gewesen. Das Syrische gewann eine 

eigenartige Scharnierfunktion: Es gab kein syri-

sches Königtum (jedenfalls nach dem Ende des 

Königreichs Osrhoene im 3. Jahrhundert), keine 

eigene syrische Gesetzgebung außerhalb der Kir-
chen; so bezog man sich weiter auf römische, 

später auch auf sasanidische Traditionen, die in 

dem Rechtspluralismus des Islamicate in Sprachen 

und Kirchen weiterlebten, die gemeinhin als orien-

talisch bezeichnet werden, aber aus einer eurasi-

schen Perspektive durchaus westlich im Sinne 

einer römischen Prägung waren.

49 Kaufhold / Selb (2002) 51 f.
Sie verweisen auf Jakob von Edessa, 
der zahlreiche Übersetzungen ver-
anlasste. Vgl. aber die Rezension von 
Brock (2007) 163, der sich klar für 
eine Datierung ins 6. Jahrhundert 
(und damit eine römerzeitliche
Datierung) ausspricht.

50 Paz (2019).
51 Von einer sekundären Bedeutung als 

Rechtsbuch sprechen Liebs / Nagel 
(2004) 562.

52 Debié (2023) 25 sieht keinen Einfluss 
auf das syrische Kirchenrecht des 

Sasanidenreiches (vgl. Paz [2019] 
525 f.); s. aber zu schon früheren 
Einflüssen Römischen Rechts auf
syrisches Monnickendam (2012). 
Nicht erfassen lässt sich die Rolle bei 
der Rechtsprechung einzelner kirch-
licher Verantwortlicher, zumal bei 
Schiedsgerichten (s. o. Anm. 38).
Für eine praktische Anwendung im 
Islamicate plädiert Mazzola (2024) 
247.

53 Paz (2019) 529–532 zur Bedeutung 
des Erbrechts als römischer Identi-
tätsmarker; vgl. CI 6.58.14 

(531 n. Chr.). Crone (1987) 12 sieht 
in dem Gesetz »a showpiece of 
Christian Law«.

54 Jedenfalls nach der Deutung von Ubl
(2017) 250 f.

55 Berti (2023) 201 f.
56 Simonsohn (2011) 103–114; Weitz

(2018) 243–260. Zu möglichen 
Einflüssen islamischen Rechts auf 
Syrer (im 9. Jahrhundert) s. auch 
Kaufhold (2013).

57 Etwa: Tannous (2023);
Tillier (2023).

58 Selb (1981) 44.
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3. Multilingualität und transimperiale 

Koproduktion von Rechtstexten

a) Mischnah

Zu Beginn des 3. Jahrhunderts, also einige Jahr-

zehnte nach dem Ende des letzten jüdisch-römi-

schen Krieges, entstand im Römischen Reich eine 

Sammlung normativen Wissens, die bis heute für 

eine erkleckliche Zahl von Menschen verbindlich 

ist, die Mischnah, eine Zusammenstellung von 

Regeln, die einen Eindruck davon erweckten, wie 

es Juden möglich war, im Römischen Reich nach 

ihren Traditionen zu leben. Sie ist das bekannteste 
Werk aus der gewaltigen Zahl von teils sehr um-

fänglichen Schriften rabbinischer Gelehrter und 

das wirkungsmächtigste aus der Kaiserzeit, weil 

es in die Talmudim einging.59 Zahlreiche Alltags-

probleme behandelt sie: Eheschließung, Eheschei-

dung, Viehzucht, Geschäfte mit Heiden, Verhalten 

im Kontext heidnischer Feste, in Bädern und an-

derswo.Vieles geht dabei sehr ins Detail: So enthält 
ein Abschnitt genaue Bestimmungen darüber, was 

nicht verkauft werden kann, weil es im Dienst 

heidnischer Götter stehen könne. Die Rede ist 

zum Beispiel von weißen Hähnen oder von be-

stimmten Sorten von Feigen.60 Manche Regeln 

wirken alltagspraktisch und nehmen auch auf All-

tagserfahrungen Bezug, zumal in Galiläa, wo die 

Mischnah entstand; die Mischnah spricht im Detail 

von Richtern, aber unklar ist, wie diese das Recht 
erzwingen sollen. Andererseits gibt sie eine detail-

lierte Darstellung des Kults im Tempel von Jerusa-

lem, der doch schon lange nicht mehr stand.

Die Mischnah war ein Werk, das von den ge-

walttätigen Konflikten zwischen Römern und Ju-

den kaum etwas verriet, sondern Möglichkeiten 

des Zusammenlebens aufzeigte. Mithin war sie 

etwas ganz Neues in der Geschichte des Juden-
tums, will jedoch gerade nicht für das Neue stehen. 

Wörtlich meint der Titel »Wiederholung«. In die 

Mischnah geht ein jahrhundertealtes Nachdenken 

über Regeln jüdischen Lebens ein. Sie ist so gleich-

sam ein kollektiver Bewusstseinsstrom, durchaus 

nicht frei von Widersprüchen, aber reich an Erfah-

rungen. Detailfreudig trägt Jehudah ha-Nasi, mit 

dessen Namen die Entstehung, vielleicht sollte 
man sagen: die Kompilation, der Mischnah ver-

bunden ist, die Gedanken von Rabbinen zusam-

men, die nicht zuletzt einen hohen Ruf als Rechts-

gelehrte hatten. Sie deuteten Gebote, die in der 

Torah, den fünf Büchern Moses, überliefert waren, 

im Lichte ihrer eigenen Zeit. Die Mischnah führte 

zwar den Text der Torah selbst kaum einmal an, 

reihte aber verschiedene Auffassungen zu einem 

durch diese vorgegebenen Problem aneinander. 
Dabei ist keine Scheu erkennbar, widersprüchliche 

Meinungen aufzulisten, die von verschiedenen an-

gesehenen Rabbinen stammten. Obschon zuletzt 

oft die Meinung der Weisen erscheint, die den 

Stand des Nachdenkens zu der Zeit Jehudas reprä-

sentieren, haben die Nutzer Gelegenheit, den 

Gang der Debatte unter den Rabbinen zu verfol-

gen und die Argumente abzuwägen.
Über die Passagen zum Tempelkult hinaus liest 

man etliche Abschnitte, die für die Zeit der Ent-

stehung der Mischnah ohne praktische Bedeutung 

waren. Daher ist umstritten, welche Relevanz die 

Mischnah für die Rechtspraxis hatte, bis hin zur 

These, hier schlage sich letztlich eine Idealwelt von 

Rabbinen nieder.61 Das scheint mir überzogen; 

zahlreiche Studien haben gezeigt, wie mit subtilem 

methodischem Handwerkszeug die Mischnah für 
sehr unterschiedliche, auch sozialhistorische Frage-

stellungen nutzbar gemacht werden kann. Nach 

jüdischer Auffassung konnten zudem die Regeln 

für den Tempel jederzeit wieder aktuell werden. 

Für etliche private Rechtsgeschäfte waren Vorga-

ben der Mischnah durchaus anwendbar, etwa im 

Falle von Eheverträgen. Allerdings hing die Mög-

lichkeit, diesen Regeln Geltung zu verschaffen, von 
der Akzeptanz in der jüdischen Gemeinschaft ab.

Auf jeden Fall war die Mischnah ein Text, der 

den Anspruch erhob, Recht wiederzugeben, und 

59 Die Literatur ist unüberschaubar: 
Zur Einführung Fonrobert (ed.) 
(2007); eine problemorientierte 
Übersicht bietet Hayes (ed.) (2022), 
sowie die Beiträge in NTT 78,3 
(2024), die besonders die Bedeutung 
der materiellen Kultur und der 
Manuskripte herausstellen, insbes. 
Doering (2024).

60 mAZ 1,5 f. Der ganze Traktat, dessen 
Titel Avodah Zarah (Fremder Dienst, 
im Sinne von Götterdienst) lautet, 
beschreibt eingehend, wie man mit 
all dem umgehen sollte, was mit 
Heidentum zu tun hatte.

61 Wegner (1992) 4–6.
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der aus dem Römischen Reich stammte. Und sie 

blieb kein Solitär. Vielmehr entstanden eine Reihe 

von ergänzenden Schriften wie die Tosefta und die 

Baraita – auch das spricht für ihre praktische 

Bedeutung. Mit einem der ergänzenden Texte, 
der sogenannten Gemarah, wurde die Mischnah 

in der Spätantike zu einem neuen Werk verbun-

den, dem weitaus berühmteren Talmud, der bis in 

die Gegenwart von Juden konsultiert wird und für 

observante Juden autoritativ ist.

Es entstanden sogar zwei Talmudim: einer im 

Römischen Reich, in Galiläa, genannt der Yeru-

shalmi, also der von Jerusalem, vielleicht im ausge-

henden 4. oder frühen 5. Jahrhundert, und auf ihn 
aufbauend ein anderer im persischen Sasaniden-

reich, genannt der Bavli, der babylonische, dessen 

Datierung höchst strittig ist; die arabische Erobe-

rung scheint mir ein terminus ante quem zu sein. 

Jüngst ist er in das 5. Jahrhundert datiert worden, 

die Mehrheit der Spezialisten neigt dem ausge-

henden 6. oder frühen 7. Jahrhundert zu.62

Beide Talmudim verwenden neben dem Hebrä-
ischen das Aramäische, unterscheiden sich indes in 

vielerlei Hinsicht. Der Bavli ist die ausführlichere 

und heute üblicherweise genutzte Fassung. Ent-

scheidend für meine Fragestellung ist, dass der 

Talmud ein Rechtstext aus dem Römischen Reich 

ist, der jenseits der Grenzen des Reiches, im Zwei-

stromland, Wirkung entfaltete, und der dort im 

Sinne der transimperialen Koproduktion weiterge-

führt wurde63 – der Einfluss der sasanidischen 
Umwelt ist beginnend beim Gebrauch von persi-

schen Lehnwörtern und der Auseinandersetzung 

mit sasanidischem Recht und syrischem Christen-

tum bis zur Diskussion sozialer Praktiken allent-

halben spürbar, doch bleib der Austausch zwischen 

Rabbinen im Perser- und im Römerreich inten-

siv.64 Das überrascht bei einem jüdischen Text 

nicht, da im Zweistromland seit Jahrhunderten 
relativ viele Juden teils in geschlossenen Siedlun-

gen lebten. Der Austausch zwischen Juden im 

Persischen und Römischen Reich war zudem 

höchst intensiv. Die hebräische Sprache bot die 

Möglichkeit, dass ein Rechtstext aus dem Römi-

schen Reich jenseits von dessen Grenzen seine 

Wirkung entfaltete – mit einem griechischen oder 

lateinischen Text wäre das nicht möglich gewesen. 
Wie beim Syrisch-Römischen Rechtsbuch zeigt 

sich hier die Bedeutung einer grenzüberschreiten-

den Sprache für die Vermittlung von Traditionen 

aus dem Römischen Reich.

Das ist umso wichtiger, als gerade die jüngere 

Mischnah-Forschung betont hat, welche Bedeu-

tung der römische Bezugsrahmen für dasVerständ-

nis der Welt der Mischnah hatte. Trotz einer 

Rhetorik der Abgrenzung integrierten sich die 
Juden in die römische Gesellschaft.65 Sie kannten 

Römisches Recht und eigneten sich manche Rege-

lungen an.66 Es wäre ahistorisch, sie als einen 

Fremdkörper im Römischen Reich zu betrachten. 

Sie waren Teil eines multilingualen, multilegalen 

und multikulturellen Reiches, dem sie sich akkom-

modierten. Gerade ihr Rechtstext, die Mischnah, 

setzte die römischen Strukturen voraus, arbeitete 
mit vielen griechischen und lateinischen Lehn-

wörtern, zugleich blieb sie an die jüdische Tradi-

tion und die hebräische Sprache gebunden und 

war daher relativ leicht von den politischen Struk-

turen Roms ablösbar. So konnte Recht aus dem 

Römischen Reich weitreichende Wirkung entfal-

ten, obzwar innerhalb einer bestimmten ethnisch-

religiösen Gemeinschaft: Als zum ersten Mal ein 

Normativitätsregime aus Rom über die Grenzen 
des Reiches ausstrahlte, geschah dies in hebräischer 

Sprache.

b) Das Recht christlicher Kirchen

Das Recht christlicher Kirchen bildet die global 

erfolgreichste Form von Recht aus dem Römischen 

Reich und ist bis heute wirkungsmächtig. Schon in 
der ersten Generation der Christen entstanden 

Sammlungen, traditionell als Kirchenordnungen 

bezeichnet, die Normen für christliche Gemeinden 

62 Amsler (2023); zur späteren Ent-
stehung des babylonischen Talmud 
plädiert sie 122–131 mit Argumen-
ten, die mich nicht überzeugen, für 
das 5. Jahrhundert; 161–166 zu 
sasanidischen Einflüssen.

63 Zu dem Konzept, bezogen auf die 
Moderne: Hedinger / Heé (2018),
s. auch Werner / Zimmermann
(2006), die bei 37 auf »interrelation-

ships« verweisen, die auch für die 
Koproduktion von Wissen von
Belang sind. Beispiele für solche Fälle 
sind Neill (2012) sowie die Fall-
studien in Barth / Cvetkovski (eds.) 
(2015). Ergänzend lässt sich auch
für die Antike die Frage stellen, 
inwieweit Reiche über gemeinsame 
Wissensbestände verfügen, s. dazu
für die Neuzeit mit der kühnen 

Metapher der Cloud Kamissek /
Kreienbaum (2016) und die anderen 
Beiträge in dem Faszikel 2 des Jahr-
gangs der Zeitschrift. Für Transimpe-
rialität in antiken eufrasischen Wirt-
schaftsbeziehungen s. von Reden
(2023).

64 Kiel (2022).
65 Lapin (2012), insbes. 347–350.
66 Hezser (2021).
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entwarfen und gewöhnlich Apostel als Autoren 

nannten; die Forschung spricht daher gerne von 

pseud-apostolischen Schriften. Eine umfassende 

Sammlung von oft älteren Texten bieten die Apos-

tolischen Konstitutionen, die wohl im ausgehen-
den 4. Jahrhundert vielleicht in Syrien in griechi-

scher Sprache kompiliert wurden. Ähnlich weit 

verbreitet war die Traditio Apostolica, die lange 

mit dem Namen eines Bischofs von Rom, Hippo-

lyt, in Verbindung gebracht wurde.67

Sie regelten den Gottesdienst,Verfahren bei der 

Bestellung von Klerikern, die Rolle von Witwen 

und Jungfrauen, die Bußdisziplin und Etliches 

mehr. Zueinander standen die einzelnen Werke 
in einem höchst komplexen Beziehungsgeflecht: 

Sie beeinflussten sich gegenseitig, wurden zu 

Sammlungen vereint oder getrennt überliefert; 

sie waren gewöhnlich living texts und daher vielen 

Änderungen ausgesetzt; sie wurden in Sprachen 

wie das Koptische, Syrische, ja, ins Altäthiopische 

oder Arabische übersetzt, teils selektiv. Anders als 

die Mischnah werden in diesen Texten nicht be-
stimmte normative Probleme für sich diskutiert, 

sondern verschiedeneTexte normativen Charakters 

aneinandergereiht, ohne dass Widersprüche ange-

sprochen werden.

Bei allen Unsicherheiten kann man davon aus-

gehen, dass sie im Kontext des Römischen Reiches 

entstanden sind, aber auch jenseits der Grenzen 

anerkannt wurden und Anwendung fanden. Die 

Frage, wie weit sie damit Prinzipien Geltung ver-
schafften, die aus dem Römischen Reich stammten 

und anderswo ungebräuchlich waren, vermag ich 

nicht zu beantworten. Es erscheint immerhin 

denkbar, etwa im Falle der in den ersten Jahrhun-

derten entstandenen Regelungen zur Bischofs-

bestellung, wo die Prozeduralität einen Vorrang 

gegenüber charismatischen Elementen gewann. 

Diese wurden sicherlich durch die komplexen 
Prozeduren bei der Besetzung von Ämtern in den 

antiken Poleis und in der Römischen Republik 

angeregt, deren Prinzipien so, über die pseud-

apostolischen Ordnungen vermittelt, weit ausge-

strahlt hätten – wobei zu prüfen wäre, ob diese 

Formen der Prozeduralität denjenigen, die Über-

setzungen oder christliche Normen in anderen 

kulturellen Kontexten nutzten, tatsächlich fremd 

war.

Bei den pseud-apostolischen Ordnungen ist ge-

wöhnlich unklar, welche Personen dahinterstan-

den und wer sie verfasste; man ist auf vorsichtige 
Vermutungen angewiesen und muss den fortwäh-

renden Veränderungsprozess im Blick behalten. 

Ganz anders stellt sich dies bei den Kanones der 

ökumenisch gewordenen Konzile dar: Das Konzil 

von Nizäa, das Constantin der Große 325 einberief, 

einigte sich ja nicht allein auf ein Glaubensbe-

kenntnis, sondern auch auf, nach traditioneller 

Zählung, 20 kirchenrechtliche Kanones. Obgleich 

dieses Konzil anfangs umstritten war, wurde es seit 
dem ausgehenden 4. Jahrhundert weithin aner-

kannt und gilt heute als das erste ökumenische. 

Das Konzil von Konstantinopel 381, heute als 

zweites Ökumenisches Konzil gezählt, erließ wei-

tere Kanones. Diese Konzile wurden von den 

römischen Kaisern einberufen, logistisch unter-

stützt und in einem unterschiedlichen Maße ge-

steuert. Die Versammelten, unter ihnen mindes-
tens ein Bischof von außerhalb des Römischen 

Reiches, fassten ihre Beschlüsse im Konsens. Diese 

wurden von den Kaisern bestätigt und Teil des 

Reichsrechts, also Teil der politischen Ordnung 

Roms.

Gleichwohl wurden die Beschlüsse, einschließ-

lich der Konzilkanones, von Christen auch im 

Perserreich angenommen und hatten insofern ei-

nen transimperialen Charakter. Nizäa und Kon-
stantinopel I galten ebenso wie einige andere, we-

niger groß angelegte Konzile des 4. Jahrhunderts 

in den Kirchen des Ostens als autoritativ, obwohl 

sie unterschiedliche Konfessionen repräsentierten 

und eben teils unter persischer Herrschaft standen.

Die Überlieferungs- und Übersetzungsgeschich-

te der Kanones ist nur ansatzweise nachzuvollzie-

hen. Schon im ausgehenden 4. Jahrhundert ent-
stand eine ursprünglich griechische, wiewohl nicht 

in dieser Sprache erhaltene Kanonessammlung, die 

in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. Spätestens 

im Jahr 501 oder kurz darauf wurde eine Samm-

lung von 193 Kanones mehrerer Konzile, unter 

anderen derer von Nizäa und Chalkedon, aber 

auch von jenen kleineren Konzilen ins Syrische 

67 Einen gedrängten Überblick
bieten Steimer (1998);
Geerlings (2002); Debié (2023) 
16–18.
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übersetzt; ihr folgten weitere Übersetzungen der-

artiger Sammlungen.68

Die überkonfessionelle Anerkennung hatte be-

merkenswerte Folgen: Im 6. Jahrhundert waren 

nach dem Tode von Kaiser Anastasius (518) die 
meisten römischen Herrscher mehr oder weniger 

aggressive Anhänger des Konzils von Chalkedon 

451, das beim größten Teil der heutigen Kirchen 

als ökumenisch anerkannt ist, jedoch viele Gegner 

hatte, allen voran die Miaphysiten. Diese konnten 

sich bei den Verfolgungen durch die Kaiser auf die 

Kanones berufen. Das Kirchenrecht legitimierte 

hier Widerstand und brachte bisweilen die 

Herrschenden in argumentative Nöte.
Nicht einmal die im Perserreich etablierte soge-

nannte Kirche des Ostens, die sich mit der Synode 

von Markabta 424 von der Reichskirche zu lösen 

begann und ihre Rolle im Sasanidenreich fand, 

scheute sich, die Kanones des 4. Jahrhunderts an-

zuwenden, die doch ursprünglich mit dem Macht-

anspruch römischer Kaiser verbunden waren. Und 

sie entwickelte das darin niedergelegte Recht wei-
ter. Es handelt sich insofern um ein weiteres Bei-

spiel transimperialer Koproduktion, das deswegen 

besonders brisant war, weil etliche Kanones wie 

Passagen des Syrisch-Römischen Rechtsbuchs sich 

ausdrücklich auf die römischen Kaiser beriefen, 

während die Mischnah ohne die kaiserliche Auto-

rität Roms auskam. Allerdings ist der Begriff der 

transimperialen Koproduktion insofern einzu-

schränken, als die Angehörigen beider Reiche 
nicht im gleichen Maße mitwirkten, selbst wenn 

man die nicht wenigen Grenzgänger in Rechnung 

stellt.69

Die Wege der Übertragung der Texte verzweig-

ten sich noch weiter: Auch die Armenier, die zum 

Teil unter persischer Herrschaft standen, übersetz-

ten die Kanones und ebenso die Äthiopier, die ein 

eigenes christliches Reich bildeten. »Die reichs-
kirchliche Basis aus der Zeit vor der Trennung ist 

jedoch für alle Kirchen gleich.«70

Wie die Mischnah besaß somit kirchliches 

Recht aus dem Römischen Reich transimperial 

Anerkennung. Es wurde diesseits und jenseits der 

Grenzen bei spezifischen Gruppen angewandt und 

das beruhte auf Gemeinsamkeiten der Sprache und 
der Religion; allerdings wurden Veränderungen 

vorgenommen, um es in der jeweiligen Umgebung 

nutzbar zu machen. Das Christentum war in 

sprachlicher Hinsicht flexibler als das Judentum. 

Seine Anhänger nutzten von Beginn an Überset-

zungen, durchaus nach älterem jüdischen Vorbild. 

Bezeichnenderweise wurde aber die Septuaginta, 

die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel 

aus hellenistischer Zeit, in der Spätantike vor-
nehmlich von Christen benutzt. Später scheuten 

Juden davor zurück, Übersetzungen aus ihrer hei-

ligen Sprache anzufertigen.

Ganz anders bei den Christen. Jesus sprach 

bekanntlich nicht Griechisch, sondern Galiläisch-

Aramäisch. Doch von seinen muttersprachlichen 

Äußerungen sind nur wenige Wörter erhalten; die 

Grundlagentexte des Christentums, einschließlich 
des Vaterunsers, liegen nur auf Griechisch vor. Die 

Erzählung vom Pfingstwunder, als man die Apostel 

in verschiedenen Sprachen predigen hörte, steht 

für die Bereitschaft zur Vielsprachigkeit in der 

Generation der Apostel (ApG 2,6–13). Diese lin-

guistische Offenheit entsprach dem Universalitäts-

anspruch des Christentums und erlaubte seine 

Ablösbarkeit von politischen und sprachlichen 

Kontexten, zumal die Autorität christlicher Be-
stimmungen letztlich auf Christus beruhte, wie 

das Syrisch-Römische Rechtsbuch ausgeführt hat-

te. Daher konnten christliche Texte immer neu 

übersetzt werden und so eine bemerkenswerte 

überregionale Wirkung entfalten. Das bedeutet 

nicht, dass es zu einem Transfer von unveränder-

lichen Regeln kam, vielmehr konnte es durch die 

Aneignung und Rekontextualisierung – begin-
nend bei Überlieferungskontexten – zu einer 

sekundären Normbildung kommen.71 Das Chris-

68 Die Konzile waren Nicaea, Ancyra, 
Neocaesarea, Gangra, Antiochien, 
Laodicea, Konstantinopel, Chalce-
don; s. Schulthess (Hg.) (1908) (dort 
auch das Kolophon); vgl. Kaufhold /
Hartmann / Pennington (2012) 216. 
Zu der schwierigen Überlieferungs-
lage auch im Hinblick auf die pseu-
donizänischen Kanones s. Di Rienzo 
(2023).

69 Vor dem Hintergrund stellt sich die 
Frage, ob Ansätze einer globalen 
Rechtsgeschichte, die die »distributed 
cultural production« betonen (Duve
[2020], insbes. 110), nicht auch den 
Aspekt der Koproduktion (der impli-
ziert ist) stärker herausstellen sollten.

70 Selb (1981) 37; zu den nestoriani-
schen Synodika 58–71, 106–115;
zur reichskirchlichen Basis 83–94.

Im großen Synodikon ist das Syrisch-
Römische Rechtsbuch in drei ver-
schiedenen Versionen vorhanden: 
Selb (1989) 81–88 zum westsyrischen 
Synodikon, 98–110; 140–142 zu den 
reichskirchlichen Konzilen.

71 Dazu, für den Westen, Thier (2011) 
343–421.
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tentum als eine auf Vielsprachigkeit angelegte 

Religion brachte somit Texte für weite Teile des 

eurasischen, ja eufrasischen72 Kontinents hervor, 

die zum Recht des Römischen Reichs gehörten 

und in einem Prozess multilingualer Koproduk-
tion transimperial weiterentwickelt wurden.

V. Schlussfolgerungen

Nicht unerwartet haben meine Vorbereitungen 

zu diesem Beitrag mich immer wieder auf eine 

ältere rechtshistorische Debatte über eine antike 

Rechtsgeschichte zurückgeführt, die mit den 
Namen Ludwig Mitteis (1859–1921) und Leopold 

Wenger (1874–1953) verbunden ist.73 Für ihre 

Forschungen besaß die Erschließung von zunächst 

griechischen Papyri und die Kenntnis des Syrisch-

Römischen Rechtsbuches zentrale Bedeutung, 

weil hier ein Volksrecht vermutet wurde.74 Doch 

blieb die eindrucksvolle Idee einer universalen 

antiken Rechtsgeschichte, wie Wenger sie formu-
lierte und sein Lehrer Mitteis sie, stärker von 

Rechtskreisen her denkend, so heftig ablehnte, 

letztlich auf das Römische Reich ausgerichtet. Eine 

grenzüberschreitende Perspektive für Recht, das 

mit Rom verbunden war, hat für die Zeit nach 

der Schwächung des Römischen Reiches, wenn ich 

recht sehe, nicht einmal Wenger gewählt.

In diese Richtung habe ich aus der Perspektive 

eines Allgemeinhistorikers versucht, einige Gedan-
ken zu formulieren. Auffällig ist die sprachliche 

Offenheit und Undeterminiertheit der Normativi-

tätsregime im multilingualen Römischen Reich: 

Die Römer nahmen in ihrem Rechtsdenken grie-

chische Traditionen auf; die griechische Sprache 

erlangte in der Spätantike zunehmende Bedeutung 

für das Recht und wurde während der ausge-

henden Antike im Römischen Recht dominant. 
Syrische und koptische Rechtstexte schrieben sich 

in die griechisch-römischen Traditionen ein und 

ermöglichten einen Kettentransfer auch noch zu 

weiteren Sprachräumen wie dem armenischen. 

Die sprachliche Offenheit der Rechtspraxis ermög-

lichte vielen eine Nutzung des römischen Rechts-

systems. Allein die Wahl der schriftlichen Form 
indizierte schon eine Nähe zu römischen Traditio-

nen. Dass manche Personen sich lieber dem oralen 

Schiedsgericht Heiliger Männer anvertrauten und 

sich damit für ein ganz anderes Normativitäts-

regime entschieden, habe ich leider nur andeuten 

können.

Das Syrische blieb wie das Koptische innerhalb

des Römischen Reiches auf Provinzen an der 

imperialen Peripherie beschränkt, doch erlangte 
es transimperiale Bedeutung: Das Syrisch-Römi-

sche Rechtsbuch, das letztlich die Übersetzung 

eines griechischen Lehrwerks gewesen zu sein 

scheint, machte Römisches Recht für Syrophone 

auch außerhalb des Reichs nachvollziehbar 

und vielleicht benutzbar. Bemerkenswerterweise 

schrieb man es noch nach dem Ende des Römi-

schen Reiches weiter ab und übersetzte es aus dem 
Syrischen in weitere Sprachen. Wie weit es inner-

halb bestimmter christlicher Gruppen praktische 

Anwendung fand, ist im Einzelnen schwer zu 

sagen. Zumindest trug es zur Traditionsstiftung 

bei und das hieße zur Verankerung einer christ-

lich-römischen Tradition innerhalb einer muslimi-

schen Umgebung.

Die syrische Sprache leistete mithin im west-

asiatischen Raum etwas, was die lateinische dort 
gar nicht vermochte und die griechische nur be-

grenzt: die Verbreitung römischer Rechtstraditio-

nen jenseits der Ostgrenzen des Reiches. Das zeigt 

sich ebenso in einem anderen Beispiel: Die Kon-

zilsbeschlüsse, auch sie Recht aus dem Römischen 

Reich, gelangten über das Syrische in das persische 

Sasanidenreich und wurden aus dem Syrischen 

wiederum in weitere Sprachen übersetzt. Da das 
Christentum von der politischen Ordnung ablös-

bar war, erlaubte es eine solche transkulturelle 

72 Zum Akronym eufrasisch, das vor 
allem der Mediävist Michael Borgolte 
in die Diskussion eingeführt hat, 
Borgolte (2022) 13–31. Für die An-
tike ist zu bedenken, dass der nörd-
liche Teil des Kontinents als Teil des 
Mediterraneums gesehen wurde, so 
dass eine eufrasische Perspektive hier 
nicht überraschend ist. Sie ging mit 
der islamischen Expansion verloren.

73 Höbenreich (1992); Mitteis verwies 
auf die Grenzen des Erkennbaren 
aufgrund der Quellenlage, wobei 
Wenger, der stärker auch zu Hypo-
thesen neigte, eine viel größere Nähe 
seines Projekts der antiken Rechts-
geschichte zu seinem Lehrer sieht
als dieser selbst. Klassisch jeweils 
Mitteis (zuerst 1891) (übrigens
mit intensiver Benutzung des Syrisch-

Römischen Rechtsbuchs); Wenger
(1905); dazu Wolff (1955). 
Humfress (2024) greift weit aus, 
indem sie z. B. China einbezieht, 
behandelt aber die koptischen und 
syrischen Urkunden nicht.

74 Dagegen Kaufhold / Selb (2002),
I 37–39; 39 f. gegen die Bezeichnung 
als Vulgarrecht.
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Wirkung dieser Form des Rechts.75 Dass das Syri-

sche als Sprache nicht an die politische Ordnung 

Roms gebunden war, mag seine transimperiale 

Aneignung erleichtert haben.

In der grenzüberschreitenden Funktion ist dem 
Syrischen das Hebräische vergleichbar, auch darin, 

dass es genauso wenig wie das Syrische in der 

Spätantike eine Sprache der Herrschaft war. Das 

Hebräische aber verband sich mit einem anderen, 

nicht auf Mission angelegten Normativitätsregime 

aus dem Römischen Reich, dem von observanten 

Juden. Diese Tradition blühte auch im persisch 

beherrschten Mesopotamien und erlaubte die Nut-

zung der Mischnah über die Talmudim dann wie-
der in Europa.

Die Vielsprachigkeit des Römischen Reiches 

führte zu einer Vielsprachigkeit des Rechts. Sie 

verursachte aber nicht rechtliche Vielfalt, sondern 

spiegelte sie teilweise; denn sie existierte fort, auch 

nachdem durch die Constitutio Antoniniana 212/3 

im Prinzip alle freien Reichsbewohner römische 

Bürger geworden waren und das Römische Recht 
nutzen konnten. Das Recht erlebte überdies eine 

Rekontextualisierung in transimperialen und post-

imperialen Zusammenhängen: Namentlich das 

Recht der Synoden, deren erste im Römischen 

Reich stattgefunden hatten, fand unter sasanidi-

scher, arabischer oder mongolischer Herrschaft 

Anwendung, ohne dass Christen dort wie im 

Römischen Reich zuverlässig auf staatliche 

Zwangsmittel setzen konnten.
Recht aus dem Römischen Reich breitete sich 

somit aus, indem es sich mit Religionen verband, 

die nicht an die Strukturen der römischen politi-

schen Ordnung gebunden waren: dem Judentum 

und dem Christentum. Das Recht der Christen 

nahm Strukturen Römischen Rechts auf und trug 

sie über die Grenzen des Reiches, so dass Römi-

sches Recht eine eufrasische Dimension gewann, 
die über das Gebiet seiner politischen Herrschaft 

hinausging.

Wie soll man dieses Phänomen genauer be-

schreiben? Garth Fowden hat die christlichen Ge-

biete jenseits der Grenzen wirkungsvoll als Teil des 

»first Byzantine Commonwealth« bezeichnet, da 

sie auch nach dem Schrumpfen des Oströmischen 

Reiches mit Byzanz verbunden blieben.76 Diese 

Bezeichnung hat den großen Vorzug, dass sie die 

politischen Grenzen der Spätantike und der späte-
ren Epochen transzendiert und den lockeren poli-

tischen Beziehungen zwischen Byzanz und König-

reichen wie Armenien gerecht wird. Sie lässt aber 

gerade das Nebeneinander verschiedener Sprachen 

in den Hintergrund treten, die zum Teil enger 

miteinander verbunden waren als mit dem Grie-

chischen. So ist die armenische Literatur maß-

geblich durch die syrische beeinflusst. Erst das 

Syrische, diese grenzüberschreitende Sprache mit 
hohem kulturellem Prestige, machte die römisch-

antike Tradition Gebieten des westlichen Asiens 

zugänglich, die nicht römisch beherrscht, sondern 

persisch dominiert waren, ganz anders als im Wes-

ten, wo Latein, die Sprache der Herrschaft, einen 

Vorrang besaß und so Römisches Recht in den 

Norden trug. Spräche man wiederum von einem 

Syriac Commonwealth, so würde man ignorieren, 
dass eben ein syrisches Machtzentrum fehlte.

Die Normativitätsregime, die hier behandelt 

wurden, waren nicht so vielfältig wie die Sprachen; 

die Sprachen waren nicht unlösbar mit einem 

bestimmten Recht verbunden, da ja so viele Texte 

übersetzt wurden.Trotz des Anspruchs der antiken 

Übersetzer, die Tradition zu wahren, führt jede 

Übersetzung unweigerlich zu einem Prozess der 

Hybridisierung. Allerdings sollte man mit dem 
beliebten Begriff der Hybridität, der derzeit oft 

recht leichthändig gebraucht wird, vorsichtig sein: 

Zwar betont sein einflussreichster Theoretiker 

Homi Bhabha die Bedeutung von Grenzräumen 

und dass man Kulturen eigentlich nicht essentiali-

sieren wolle, doch setzt er letztlich eine klare 

Unterscheidbarkeit von Kolonisierten und Koloni-

satoren voraus.77 Das lässt sich auf die Welt der 
Spätantike nicht übertragen. An der Produktion 

der Konzilkanones waren die syrischen und ägypti-

schen Christen aktiv beteiligt und nicht nur im 

Modus der Mimikry; zudem lässt sich, wie das 

ägyptische Beispiel zeigt, die Verwendung einer 

75 Mir geht es nicht um den transkul-
turellenVergleich (dazu grundlegend 
Osterhammel [1996]), sondern um 
die Verflechtung; dazu etwa Scholl
(2016). Einführend gerade auch unter 
dem Aspekt der Mehrsprachigkeit 
Erfurt (2021).

76 Fowden (1993).
77 Etwa Bhabha (2008 [1994]);

s. exemplarisch zur Kritik Marchart
(2007); für einen vieldiskutierten 
Versuch, das Konzept der Hybridität 
auf die Renaissance anzuwenden,
s. Burke (2009).
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Sprache nicht zwingend auf soziale Abhängigkei-

ten oder ethnische Differenzen zurückführen. 

Syrer und Kopten konnten höchste Ämter in den 

Kirchen erlangen. Das reichskirchliche Recht wur-

de auf Griechisch formuliert, aber es war nicht 
allein das Werk gräkophoner Eliten, sondern die 

Koproduktion einer multilingualen epistemischen 

Gemeinschaft, die sich des Griechischen bediente, 

im Wissen um seine Übersetzbarkeit.

Die bemerkenswerte Multilingualität des Rei-

ches im rechtlichen Feld minderte Exklusionsfak-

toren im Inneren, da das Römisches Recht auch in 

diesen Sprachen Verbreitung fand. Und zugleich 

erleichterte sie die Verbreitung außerhalb des 
Römischen Reiches, die eben nicht mehr auf 

Griechisch oder gar Latein erfolgte. Das Syrische 

und das Koptische wahrten unter nicht-römischer 

Herrschaft Traditionen, die wir und sie als römisch 

betrachten – dabei meint die Orientierung an 

Traditionen nicht die Bewahrung einer reinen, 

konsistenten Urform von Recht, sondern eine 

Nutzung nebeneinander vorhandener Lösungen 
von Rechtsfragen, die in einem Zusammenhang 

stehen, der als traditionsstiftend galt.78 Unter 

diesem Aspekt kam der römisch-christlichen Tradi-

tion in einer nicht christlich dominierten, von 

Rechtspluralismus gekennzeichneten Welt in syri-

scher Gestalt ein besonderer Status zu. Römisches 

Recht war vor diesem Hintergrund das, was in 

einer ständigen Auseinandersetzung mit anderen 

Rechtsangeboten galt, die von Christen genutzt 

wurden – unabhängig davon, ob die entsprechen-

den Regelungen Teil eines Römischen Rechts in 

einer wie auch immer zu definierenden klassischen 

Phase waren. Um es vielleicht etwas zu pathetisch 
zu formulieren: Die Stimmen der Schwachen im 

Römischen Recht trugen weiter als die der Star-

ken.

Die Beobachtung der Rolle einer peripheren 

Sprache wie des Syrischen trägt zu einer Dezent-

rierung der römischen Geschichte bei und wirft 

zugleich neues Licht auf deren eurasische Verflech-

tungen. Dank dem Syrischen gelangte das Recht 

aus dem Römischen Reich in einem erstaunlichen 
Umfang zu einer transimperialen, postimperialen 

und damit grenzüberschreitenden eufrasischen 

Bedeutung. Syrisch kann unter diesem Aspekt als 

das Latein des vorderasiatischen Raums gelten, 

obgleich es keine Sprache der Herrschaft und seine 

Wirkungsmacht zeitlich begrenzter war. Diese 

Sprache verbürgte für ihre Benutzer, die als Unter-

tanen muslimischer Herrscher in der Tradition 
eines christlichen Kaisertums lebten, die Kontinui-

tät des Rechts aus dem Römischen Reich über die 

Antike hinaus und machte dieses so zu einer ge-

teilten Geschichte jenseits der Grenzen Roms, zu 

einem eufrasischen Phänomen, das mehr ist als ein 

Exotikum, sondern ein gemeinsames Erbe der 

abrahamitischen Welten.



Bibliographie

 Adams, James Noel (ed.) (2002), Bilingualism in Ancient Society: Language Contact and the Written Text, Oxford
 Amsler, Monika (2023), The Babylonian Talmud and Late Antique Book Culture, Cambridge
 Ando, Clifford (2011), Law, Language, and Empire in the Roman Tradition. Empire and After, Philadelphia (PA)
 Babusiaux, Ulrike (2018), Römisches Erbrecht im Gnomon des Idios Logos, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 

Rechtsgeschichte, Rom. Abt. 135,1, 108–177
 Bagnall, Roger S. (2011), Everyday Writing in the Graeco-Roman East, Berkeley (CA)
 Bagnall, Roger S. (2021), Roman Egypt: A History, Cambridge
 Barth, Volker, Roland Cvetkovski (eds.) (2015), Imperial Cooperation and Transfer, 1870–1930. Empires and Encounters, 

London
 Baumeister, Theofried (1989), Der aktuelle Forschungsstand zu den Pachomiusregeln, in: Münchener Theologische Zeit-

schrift 40,4, 313–321
 Berthelot, Kathel (2022), The Impact of ›Pagan‹ Rome, in: Hayes (ed.), 344–373
 Berti, Vittorio (2023), L’espace théologique d’un code civil dans l’Église syro-orientale, in: ders. / Debié (dir.), 173–204

78 Dazu Glenn (2019 [2006]), der be-
tont, dass Rechtstraditionen nicht 
staatlich gebunden sein müssen, was 
sich ja an den syrischenTexten gezeigt 
hat; zum Anregungspotential für die 
Rechtsgeschichte Duve (2018).

Rg33 2025

32 Multilingualität und Recht in der Spätantike



 Berti, Vittorio, Muriel Debié (dir.) (2023), Le droit en monde Syriaque (Études Syriaques 18), Paris
 Bhabha, Homi K. (2008 [1994]), The Location of Culture, London
 Borgolte, Michael (2022), Die Welten des Mittelalters. Globalgeschichte eines Jahrtausends, 2., durchgesehene Aufl., 

München
 Borrut, Antoine, Manuela Ceballos, Alison M. Vacca (eds.) (2024), Navigating Language in the Early Islamic World: 

Multilingualism and Language Change in the First Centuries of Islam (Interdisciplinary Studies in the Middle Ages and the 
Renaissance, 2), Turnhout

 Brock, Sebastian (2000), Greek Words in Ephrem and Narsai: A Comparative Sampling, in: Aram 12, 439–449
 Brock, Sebastian (2004), Secondary Formations from Greek Loanwords in Syriac, in: Juusola, Hannu et al. (eds.),Verbum et 

Calamus: Semitic and Related Studies in Honour of the Sixtieth Birthday of Professor Tapani Harviainen, Helsinki, 31–39
 Brock, Sebastian (2007), Rezension zu Walter Selb and Hubert Kaufhold, Das syrisch-römische Rechtsbuch, in: Journal of 

Semitic Studies 52,1, 161–164
 Brown, Peter (1971),The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity, in: The Journal of Roman Studies 61, 80–101
 Brown, Peter (1998), The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity, 1971–1997, in: Journal of Early Christian 

Studies 6, 353–376
 Burke, Peter (2009), Cultural Hybridity, Cambridge
 Butts, Aaron (2016), Language Change in the Wake of Empire: Syriac in Its Greco-Roman Context (Linguistic Studies in 

Ancient West Semitic 11), Winona Lake (IN)
 Cotton, Hannah M. (2009), Continuity of Nabataean Law in the Petra Papyri: a Methodological Exercise, in: eadem et al. 

(eds.), 154–174
 Cotton, Hannah M. et al. (eds.) (2009), From Hellenism to Islam: Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East, 

Cambridge
 Crone, Patricia (1987), Roman, Provincial and Islamic Law. The Origins of the Islamic Patronate, Cambridge
 Cussini, Eleonora (2010), Legal Formulary from Syriac Documents and Palmyrene Inscriptions: An Overview, in: Démaré-

Lafont, Sophie, André Lemaire (dir.),Trois millénaires de formulaires juridiques (Hautes études orientales, Moyen et Proche-
Orient 4), Genève

 Czajkowski, Kimberley (2017), Localized Law: The Babatha and Salome Komaise Archives, Oxford
 Debié, Muriel (2023), Le droit syriaque en context, in: Berti / Debié (dir.), 1–39
 Di Rienzo, Annunziata (2023), Présence et utilisation des canons conciliaires du IVe siècle dans les premiers synodes syro-

orientaux (410–424), in: Berti / Debié (dir.), 135–172
 Doerfler, Maria (2019), The Holy Man in the Courts of Rome: Roman Law and Clerical Justice in Fifth-Century Syria, in: 

Studies in Late Antiquity 3,2, 192–211
 Doering, Lutz (2024), Review Essay: The Literature of the Sages – A Re-visioning, in: NTT Journal forTheology and the Study 

of Religion 78,3, 168–181
 Drijvers, Han J. W., John F. Healey (1999), The Parchments, in: dies. (eds.), The Old Syriac Inscriptions of Edessa and 

Osrhoene: Texts, Translations and Commentary, Leiden, P1–P3, 231–224
 Duve, Thomas (2018), Legal Traditions: A Dialogue between Comparative Law and Comparative Legal History, in: 

Comparative Legal History 6,1, 15–33
 Duve, Thomas (2020), What is Global Legal History?, in: Comparative Legal History 8,2, 73–115
 Duve, Thomas (2021), Rechtsgeschichte als Geschichte von Normativitätswissen?, in: Rechtsgeschichte – Legal History 29, 

41–68
 Duve,Thomas (2022), Legal History as a History of theTranslation of Knowledge of Normativity, Max Planck Institute for Legal 

History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022–16, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4229323 (letzter Zugriff: 
20.01.2025)

 Eck, Werner (2022), Mehrsprachigkeit in der Reicharistokratie Roms, in: ders., Anne Kolb (Hg.), Gesellschaft und 
Administration im Römischen Reich: Aktualisierte Schriften in Auswahl, Berlin, 33–46

 Erfurt, Jürgen (2021), Transkulturalität – Prozesse und Perspektiven, Tübingen
 Fonrobert, Charlotte Elisheva (ed.) (2007),The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature, Cambridge
 Fournet, Jean-Luc (2009), »What Remains behind«: Hellenism and Romanitas in Christian Egypt after the Arab Conquest, in: 

Cotton et al. (eds.), 447–466
 Fournet, Jean-Luc (2012), Why did Coptic Fail Where Aramaic Succeeded? Linguistic Development in Egypt and the Near East 

after the Arab Conquest, in: Mullen / James (eds.), 58–76
 Fournet, Jean-Luc (2020), The Rise of Coptic: Egyptian versus Greek in Late Antiquity, Princeton (NJ)
 Fowden, Garth (1993), Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism in Late Antiquity, Princeton (NJ)
 Gabor, Hamza (2018), Zum Einfluss der römischrechtlichen Tradition in der Privatrechtsentwicklung und in der Neu-

kodifikation des Zivilrechts in Georgien, in: Journal on European History of Law 9,1, 174–177
 Geerlings, Wilhelm (2002), Kirchenrechtliche Sammlungen, in: Lexikon der antiken christlichen Literatur, 3., vollst. neu 

bearb. und erweit. Aufl., Freiburg, 428–437
 Glenn, H. Patrick (2019 [2006]), Comparative Legal Families and Comparative Legal Traditions, in: The Oxford Handbook of 

Comparative Law, Oxford, 423–441
 Gross, Andrew D. (2008), Continuity and Innovation in the Aramaic Legal Tradition (Supplements to the Journal for the 

Study of Judaism 128), Leiden
 Gzella, Horst (2023), Aramäisch: Weltsprache des Altertums. Eine Kulturgeschichte von den neuassyrischen Königen bis zur 

Entstehung des Islams, München

Recherche research

Hartmut Leppin 33



 Haensch, Rudolf (2016), Die Protokolle der Statthaltergerichte der spätantiken Provinzen Ägyptens, in: ders. (Hg.), Recht 
haben und Recht bekommen im Imperium Romanum, Warschau, 299–324

 Hayes, Christine Elizabeth (ed.) (2022), The Literature of the Sages: A Re-Visioning (Compendia Rerum Iudaicarum ad 
Novum Testamentum 16), Leiden

 Hedinger, Daniel, Nadine Heé (2018), Transimperial History – Connectivity, Cooperation and Competition, in: Journal of 
Modern European History / Zeitschrift für moderne europäische Geschichte / Revue d’histoire européenne contemporaine 16,4, 
429–452

 Heszer, Catherine (2021), Did Palestinian Rabbis Know Roman Law?, in: Berthelot, Katell et al. (eds.), Legal Engagement, 
Rom, 303–322

 Heyden, Katharina, David Nirenberg (2025), Co-produced Religions: Judaism, Christianity, and Islam, in: Harvard 
Theological Review 118,1, 159–180

 Höbenreich, Evelyn (1992), Ludwig Mitteis und Leopold Wenger, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
Rom. Abt. 109, 547–562

 Humfress, Caroline (2024), Conclusion, in: dies., David Ibbetson, Patrick Olivelle (eds.), Cambridge Comparative History 
of Ancient Law, Cambridge, 598–614

 Joest, Christoph (2016), Die Mönchsregeln der Pachomianer, in: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 660, 
Subsidia Tomus 134, Leuven

 Kamissek, Christoph, Jonas Kreienbaum (2016), An Imperial Cloud? Conceptualising Interimperial Connections and 
Transimperial Knowledge, in: Journal of Modern European History 14,2, 164–182

 Kaufhold, Hubert (2013), Der Einfluß des Islams auf die christlich-orientalische Rechtskultur, in: Jensen, Kurt Villads et al. 
(eds.), Cultural Encounters during the Crusades (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences 445), 
Odense, 209–228

 Kaufhold, Hubert, Walter Selb (2002), Das Syrisch-Römische Rechtsbuch. Band I: Einleitung, Band II: Text und Über-
setzung, Band III: Kommentar. Österreichische Akademie der Wissenschaften (Denkschriften der philosophisch-historischen 
Klasse Nr. 295, Veröffentlichungen der Kommission für Antike Rechtsgeschichte 9), Wien

 Kaufhold, Hubert, Wilfried Hartmann, Kenneth Pennington (2012), Sources of Canon Law in the Eastern Churches, in: 
Hartmann, Wilfried, Kenneth Pennigton (eds.), The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500, Washington 
D.C., 215–342

 Kiel, Yishai (2022), The Sasanian East and the Babylonian Talmud, in: Hayes (ed.), 401–559
 Lapin, Hayim (2012), Rabbis as Romans. The Rabbinic Movement in Palestine 100–400 CE, Oxford
 Liebs, Detlef, Peter Nagel (2004), Rezension des Werkes von Kaufhold / Selb, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 

Rechtsgeschichte, Rom. Abt. 121,1, 559–573
 Marchart, Oliver (2007), Der koloniale Signifikant. Kulturelle ›Hybridität‹ und das Politische, oder: Homi Bhabha 

wiedergelesen, in: Kröncke, Meike et al. (Hg.), Kultureller Umbau. Räume, Identitäten und Re/Präsentationen, Bielefeld, 
77–98

 Mazzola, Marianna (2024), Dhimmī Bishops in a Muslim Polity: Endurance and Adaptation of Syriac Episcopal Leadership in 
the Umayyad and Early Abbasid Periods, in: Journal of Near Eastern Studies 83,2, 243–260

 Middell, Matthias (2016), Kulturtransfer,Transferts Culturels,Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte (28.01.2016), http://
docupedia.de/zg/middell_kulturtransfer_v1_de_2016 (letzter Zugriff: 20.01.2025)

 Millar, Fergus (2011), Greek and Syriac in Edessa and Osrhoene, CE 213–363, in: SCI 30, 93–111 [= ders. (2015), Empire, 
Church and Society in the Late Roman Near East, Löwen, 553–576]

 Mitteis, Ludwig (1891), Volksrecht und Reichsrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs, Leipzig
 Monnickendam, Yifat (2012), The Kiss and the Earnest: Early Roman Influences on Syriac Matrimonial Law, in: Le Muséon. 

Revue d’études orientales 125,3–4, 307–334
 Mullen, Alex (2012), Introduction: Multiple Languages, Multiple Identities, in: Mullen / James (eds.), 1–35
 Mullen, Alex (2013), Multilingualism and Multiple Identities in the Iron Age and Roman Periods Southern Gaul and the 

Mediterranean, Cambridge
 Mullen, Alex, Patrick James (eds.) (2012), Multilingualism in the Graeco-Roman Worlds, Cambridge
 Neill, Deborah J. (2012), Networks in Tropical Medicine. Internationalism, Colonialism, and the Rise of a Medical Speciality, 

1890–1930, Stanford (CA)
 NTT Journal for Theology and the Study of Religion 78,3 (2024)
 Osterhammel, Jürgen (1996), Transkulturell vergleichende Geschichtswissenschaft, in: ders. (Hg.), Geschichtswissenschaft 

jenseits des Nationalstaats. Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich, Göttingen, 11–45
 Palme, Bernhard (2006), Zivile Aufgaben der Armee im kaiserzeitlichen Ägypten, in: Kolb, Anne (Hg.), Herrschaftsstrukturen 

und Herrschaftspraxis, Berlin, 299–328
 Papaconstantinou, Arietta (2008), Dioscore et le bilinguisme dans l’Égypte du VIe siècle, in: Fournet, Jean-Luc (dir.), Les 

archives de Dioscore d’Aphrodité cent ans après leur découverte: histoire et culture dans l’Égypte byzantine, Paris, 77–88
 Papaconstantinou, Arietta (2009), »What remains behind«: Hellenism and Romanitas in Christian Egypt after the Arab 

conquest, in: Cotton et al. (eds.), 447–466
 Papaconstantinou, Arietta (2012), Why did Coptic fail where Aramaic succeeded? Linguistic development in Egypt and the 

Near East after the Arab conquest, in: Mullen / James (eds.), 58–76
 Payne, Richard E. (2015), A State of Mixture: Christians, Zoroastrians, and Iranian Political Culture in Late Antiquity, Berkeley 

(CA)
 Paz, Yakir (2019), The Torah of the Gospel: A Rabbinic Polemic Against the Syro-Roman Lawbook, in: Harvard Theological 

Review 112,4, 517–540

Rg33 2025

34 Multilingualität und Recht in der Spätantike



 Pollock, Sheldon (2006), The Language of the Gods in the World of Men: Sanskrit, Culture and Power in Premodern India, 
Berkeley (CA)

 Richter,Tonio Sebastian (2009), Greek, Coptic and the ›Language of the Hijra‹: the Rise and Decline of the Coptic Language 
in Late Antique and Medieval Egypt, in: Cotton et al. (eds.), 401–446

 Richter, Tonio Sebastian (2010), Koptische Rechtsurkunden als Quellen der Rechtspraxis im byzantinischen und früh-
islamischen Ägypten, in: Gastgeber, Christian et al. (Hg.), Quellen zur byzantinischen Rechtspraxis: Aspekte der Textüber-
lieferung, Paläographie und Diplomatik. Akten des Symposiums Wien, 5.–7. November 2007, Wien, 39–59

 Richter, Tonio Sebastian (2013), Coptic Papyri and Juristic Papyrology, in: Journal of Juristic Papyrology 43, 405–431
 Rochette, Bruno (2011), Language Policies in the Roman Republic and Empire, in: Clackson, James (ed.), A Companion to 

the Latin Language, Malden (MA), 549–563
 Scappaticcio, Maria Chiara, Alessia Pezzella (eds.) (2022), Latin and Coptic: Languages, Literatures, Cultures in Contact, 

Palermo
 Schiller, A. Arthur (1931), Coptic Law, in: The Juridical Review 43, 211–240
 Schiller, A. Arthur (1932), Koptisches Recht. Eine Studie auf Grund der Quellen und Abhandlungen, in: Kritische 

Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 25, 250–296
 Scholl, Christian (2016), Materielle Hinterlassenschaften als Zeugen christlich-jüdischer Verflechtungen im mittelalterlichen 

Reich. Eine Skizze, in: Drews, Wolfram, Christian Scholl (Hg.), Transkulturelle Verflechtungsprozesse in der Vormoderne, 
Berlin, 241–255

 Schulthess, Friedrich (Hg.) (1908), Die Syrischen Kanones der Synoden von Nicaea bis Chalcedon nebst einigen zugehörigen 
Dokumenten (Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-historische Klasse, 
N.F. X.2.), Berlin

 Selb, Walter (1981), Orientalisches Kirchenrecht 1: Die Geschichte des Kirchenrechts der Nestorianer.Von den Anfängen bis 
zur Mongolenzeit (Veröffentlichungen der Kommission für Antike Rechtsgeschichte. Nr. 3. Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse Nr. 388), Wien

 Selb, Walter (1989), Orientalisches Kirchenrecht 2: Die Geschichte des Kirchenrechts der Westsyrer.Von den Anfängen bis zur 
Mongolenzeit (Veröffentlichungen der Kommission für Antike Rechtsgeschichte. Nr. 6. Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse Nr. 543), Wien

 Simonsohn, Uriel I. (2011), A Common Justice: The Legal Allegiances of Christians and Jews under Early Islam, Philadelphia 
(PA)

 Steimer, Bruno (1998), Kirchenordnung, in: Lexikon der antiken christlichen Literatur, 3., vollst. neu bearb. und erweit. Aufl., 
Freiburg, 426–428

 Steinwenter, Artur (1955), Das Recht der koptischen Urkunden (Handbuch der Altertumswissenschaft X.4.2), München
 Tannous, Jack (2023), Syriac Law under Islam, in: Berti / Debié (dir.), 223–247
 Taylor, David (2002), Bilingualism and Diglossia in Late Antique Syria and Mesopotamia, in: Adams, James Noel (ed.), 

Bilingualism in Ancient Society: Language Contact and the Written Text, Oxford, 298–331 [= in: Johnson, Scott F. (ed.) 
(2015), The Worlds of Eastern Christianity (300–1500), Farnham (NY), 183–220]

 Thier, Andreas (2011), Hierarchie und Autonomie. Regelungstraditionen der Bischofsbestellung in der Geschichte des 
kirchlichen Wahlrechts bis 1140 (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 257, Recht im ersten Jahrtausend 1), Frankfurt am 
Main

 Tillier, Mathieu (2023), La justice des Églises syriaques en terre d’Islam (VIIe–IXe siècle), in: Berti / Debié (dir.), 205–221
 Tuori, Kaius (2025), Middlemen. How Did Knowledge of Roman Law Spread Outside Rome?, in: Historia 74, 101–128
 Ubl, Karl (2017), Sinnstiftungen eines Rechtsbuchs: die Lex Salica im Frankenreich, Ostfildern
 van der Vliet, Jacques (2013), Coptic Documentary Papyri after the Arab Conquest, in: Journal of Juristic Papyrology 43, 

187–208
 von Reden, Sitta (2023), Beyond the Silk Road: Toward Alternative Models of Transimperial Exchange, in: eadem, Handbook 

of Ancient Afro-Eurasian Economies,Vol. 3: Frontier-Zone Processes and Transimperial Exchange, Berlin / Boston (MA), 7–42
 Wacke, Andreas (1993), Gallisch, Punisch, Syrisch oder Griechisch statt Latein. Zur schrittweisen Gleichberechtigung der 

Geschäftssprachen im römischen Reich, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. Abt. 110, 14–59
 Wegner, Judith R. (1992), Chattel or Person? The Status of Women in the Mishnah, Oxford
 Weitz, Lev E. (2018), Between Christ and Caliph: Law, Marriage, and Christian Community in Early Islam, Philadelphia (PA)
 Wenger, Leopold (1905), Römische und antike Rechtsgeschichte, Graz
 Werner, Michael, Bénédicte Zimmermann (2006), Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity, 

in: History and Theory 45,1, 30–50
 Wolfe, James C. (2023), Using the Syriac Documentary Parchments,Today and in Antiquity, in: Journal of Near Eastern Studies 

82,2, 267–285
 Wolff, Hans-Julius (1955), Roman Law as Part of Ancient Civilization: Reflections on Leopold Wenger’s Last Work, in: 

Traditio 11, 381–394
 Wormald, Patrick (2003), The Leges Barbarorum: Law and Ethnicity in the Post-Roman West, in: Goetz, Hans-Werner et al. 

(eds.), Regna and Gentes. The Relationship between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the 
Transformation of the Roman World, Leiden, 21–53

 Zoulis, Rafail (2023), Early Syriac Legal Culture in Roman Mesopotamia. P. Dura 28 as an Exercise in Structural Legal 
Pluralism, in: Berti / Debié (dir.), 41–62

Recherche research

Hartmut Leppin 35


